
1711 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht· 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1580 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Straßen
verkehrsordnung 1960 geändert wird (19. 

StVO-Novelle), 

das Stenographische Protokoll der parlamen
tarischen Enquete zum Thema: Die Möglich
keiten zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
durch Absenkung des zulässigen Alkoholgrenz-

wertes (111-118 der Beilagen), 

den Antrag 497/ A der Abgeordneten Mag. 
Thomas Barmüller und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenver-

kehrsordnung geändert wird, 

den Antrag 580/ A (E) der Abgeordneten 
Rudolf Anschober und Genossen betreffend 

generelles Nachtfahrverbot 

und 

den Antrag 599/ A (E) der Abgeordneten 
Rudolf Anschober und Genossen betreffend 

generelles Tempolimit 80/100 

Zur Regierungsvorlage 1580 der Beilagen: 

1. Das Arbeitsübereinkommen der Bundesregie
rung für die laufende Legislaturperiode nennt 
im Kapitel "Verkehr" die wichtigsten Rahmen
bedingungen für das Verkehrssystem. Eine 
zentrale Bedeutung haben dabei ua. die 
Erfordernisse des Umweltschutzes, die Erhö
hung der Verkehrssicherheit. sowie der V 0;
rang des öffentlichen Verkehrs. 

1.1 Die Regierungsvorlage einer Novelle der 
Straßenverkehrsordnung 1960 konzentriert 
sich auf diese Themen. Als weitere Ziele 
sollen durch die Regierungsvorlage die 
Förderung des Radfahrverkehrs als umwelt
freundliche Alternative zum motorisierten 
Verkehr in Ballungsräumen sowie eine Ver
besserung der Flüssigkeit des Verkehrs 
erreicht werden. 

1.2 Letztlich soll auch die durch die Erkenntnisse 
des Verfassungsgerichtshofes vom 28. Sep
tember 1989, G 52/89-12 ua., mit welchen 
die Bestimmung des § 55 Abs. 8 StVO 1960, 
wonach Bodenmarkierungen als straßenbau
liche Einrichtungen galten, aufgehoben wurde, 
sowie vom 1. März 1991, G 274-283/90 ua., 
mit denen Teile des § 5 über die Feststellung 
einer Alkoholbeeinträchtigung aufgehoben 
wurden, entstandene Rechtslage neu gestaltet 
werden. 

2. Zur Hebung der Verkehrssicherheit sind 
folgende Maßnahmen vorgesehen: 

2.1 Durch eine Neufassung der Alkoholregelung 
soll klargestellt werden, daß der Gesetzgeber 
von einer völligen Gleichstellung der Atem
luftkontrolle mit der Blutalkoholkontrolle als 
Beweismittel ausgeht. Eine Atemluftkontrolle 
vor Ort soll hinkünftig jederzeit, auch ohne 
Verdacht einer Alkoholisierung, möglich sein. 
Es soll auch klargestellt werden, daß bei 
Verdacht auf Alkoholisierung eine klinische 
Untersuchung zur Feststellung einer Beein
trächtigung durch Alkohol auch dann möglich 
ist, wenn der gesetzliche Wert unterschritten 
wird. 

2.2 Auf Schutzwegen soll der absolute Vorrang 
von Fußgängern schon dann bestehen, wenn 
sie durch ihr Verhalten anzeigen, daß sie 
einen Schutzweg benützen wollen, ihn aber 
noch nicht retreten haben. 

2.3 Schülerlotsen werden ausdrücklich In der 
StVO verankert. Für die Ausrüsturig (Signal
keIle, Schutzkleidung) wird eine Verordnungs
ennächtigung des Bundesministers für Inneres 
vorgesehen. 

2.4 Die Straßenpolizeibehörden sind in Zukunft 
vermehrt dazu angehalten, Unfallhäufungs
st~lIen und -strecken durch entsprechende 
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2 1711 der Beilagen 

Maßnahmen (zB Geschwindigkeitsbeschrän
kungen, überholverbote) zu beseitigen und 
darüber zu berichten. 

3. Umweltbestimmungen 

3.1 Ab 1. Jänner 1995 gelten die für die Tran
sitrouten geltenden Bestimmungen (Nacht
fahrverbot, ausgenommen lärmarme Lkw) 
auf allen Straßen Österreichs. 

3.2 Bei der Erteilung von Ausnahmen von 
Verkehrs beschränkungen in Einzelfällen 
sowie bei der Bewilligung von sportlichen 
Veranstaltungen auf Straßen muß auch auf 
den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor Lärm, Abgasen, Schadstoffen u. dgl. 
Rücksicht genommen werden. 

4. Radfahrbestimmungen 

4.1 Radfahrer auf Radfahranlagen sind weiterhin 
Bestandteil des fließenden Verkehrs, doch 
besteht ein genereller Nachrang von Rad
fahrern, die eine Radfahranlage verlassen, um 
sich in den übrigen fließenden Verkehr 
einzuordnen. 

4.2 Künftig soll es der Behörde auch möglich sein, 
in Fußgängerzonen das Fahren mit Fahrrädern 
zu erlauben, wenn dies verkehrsorganisato
risch wünschenswert ist. 

4.3 Das Befahren von Wohnstraßen gegen die 
Einbahn durch Radfahrer wird generell 
erlaubt. 

5. Flüssigkeit des Verkehrs 

5.1 Durch die Einführung von Fahrstreifensigna -
len wird die Möglichkeit geschaffen, das 
Befahren einzelner Fahrstreifen gesondert zu 
regeln. 

6. Öffentlicher Verkehr 

6.1 Es besteht ein Verbot des V orbeifahrens an 
Schulbussen, die angehalten haben, um 
Kindern das Aus- und Einsteigen zu ermög
lichen. 

6.2 Linienbusse werden in Haltestellen dahin 
gehend mit Schienenfahrzeugen gleichgestellt, 
daß das Vorbeifahren auf der rechten Seite 
nur im Schrittempo erlaubt ist. 

7. Ruhender Verkehr 

7.1 Für Krankentransporte wird das Halten und 
Parken in zweiter Spur erlaubt. 

7.2 Die Bestimmung für Ärzte im Dienst wird 
auch auf die mobile Hauskrankenpflege 
ausgedehnt. 

7.3 Ausnahmen für die Wohnbevölkerung für das 
unbeschränkte Parken in Kurzparkzonen 
sollen auch für solche Personen möglich sein, 
die nicht Zulassungsbesitzer eines Kraftfahr
zeuges sind, sondern denen dieses vom 
Arbeitgeber zur privaten. Nutzung oder auf 
Grund eines Leasingvertrages überlassen 
wurde. 

7.4 Weitergehende Ausnahmen im Rahmen der 
Parkraumbewirtschaftung sollen von den 
Gemeinden durch Verordnung im eigenen 
Wirkungsbereich getroffen werden können, da 
die Gemeinden selbst die örtlichen N ot
wendigkeiten am besten beurteilen können. 

8. Verkehrsleiteinrichtungen 

Bodenmarkierungen werden ausdrücklich als 
Kundmachungsmittel für straßen polizeiliche 
Verordnungen normiert. Sie sollen nach einer 
übergangsfrist, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, nur mehr in weißer Farbe aus
geführt werden. 

9. Strafgelder 

Wenn eigene Straßenaufsichtsorgane geschaf
fen werden; soll der Aufwand dieser Organe 
durch die von ihnen eingenommenen Straf
geider abgedeckt werden, wenn darüber 
Einvernehmen mit dem Bund hergestellt wird. 

Die Parlamentarische Enquete "Die Möglichkei
ten zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch 
Absenkung des zulässigen Alkoholgrenzwertes" 
wurde am 2. März 1993 mit folgender Tages
ordnung abgehalten: 

. 1. Referate von: 
1. Direktor Dkfm. Franz M. Bogner, Kurato

rium für Verkehrssicherheit: "Alkohol grenz
werte und Sicherheit in Österreich" 

2. Paul Wesemann, SWOV - Institute fbr 
Road Safety Research, Niederlande: "Lang
zeitkontrolle der 0,5 Promille" 

3. Dr. med. Reinhard Fous, Bundespolizeidirek
tion Wien: "Medizinische Aspekte der 
Alkoholisierung am Steuer" 

4. Universitätsprofessor Dr. Gottfried Machata: 
"Alkoholisierung am Steuer aus der Sicht der 
Gerichtsmedizin" 

5. Dr. Ingo Pfafferott, Bundesanstalt fUr Stra
ßenwesen, Deutschland: "Trinken und Fahren 
in Europa" 

6. Universitätsprofessor Dr. Otto-Michael 
Lesch, Universitätsklinik für Psychiatrie, 
Wien: "Das Trinkverhalten in Österreich 
Stellenwert für die Verkehrssicherheit" 
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7. Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor Klima: "Verkehrs
sicherheitspaket unter besonderer Berücksich
tigung der Erhöhung der Verkehrssicherheit 
durch Absenkung des Alkoholgrenzwertes" 

Ir. Anschließend Diskussion über die Referate 

Das Stenographische Protokoll dieser Enquete 
wurde dem Nationalrat gemäß § 98a Abs. 5 als 
Verhandlungs gegenstand vorgelegt. 

Der Antrag 497/A wurde am 10. März 1993 
von den Abgeordneten Mag. Thomas Bar m ü l
I e r und Genossen eingebracht. Er ist ua. wie folgt 
begründet: 

Das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewe
gungsmittel ist in unserer Gesellschaft nach wie vor 
gegenüber anderen Fahrzeugen benachteiligt und 
bedarf daher einer Aufwertung, die allerdings nicht 
zu Lasten der Fußgänger gehen darf. 

Die Ziffern 4 bis 11 und 16 führen zu einer 
Angleichung der Rechtsstellung der Radfahrer an 
die Rechtsstellung der Fußgänger. 

Der EntschIießungsantrag 599/ A (E) wurde am 
9. Juli 1993 von den Abgeordneten Rudolf 
Ans c hob e r und Genossen eingebracht. Er ist 
wie folgt begründet: 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von wissen
schaftlichen Beweisen; die für eine Reduzierung 
der generellen Tempolimits auf Bundesstraßen und 
Autobahnen sprechen. So haben die Großversuche 
in Vorarlberg und in der Bundesrepublik Deutsch
land folgende Ergebnisse gezeigt: 

1. Eine deutliche Verringerung der Umwelt
verschmutzung durch den KFZ-Verkehr 

Vorarlberg BRD 

Kohlenmonoxid (CO) 
Stickoxid (NOx) 

Schwefeldioxid (S02) 
Treibstoff (Benzin, Diesel) 

-28% 
-19% 
- 9% 
-15% 

-15% 
-13% 

8% 
- 9% 

Die Abweichungen ergeben sich aus dem 
unterschiedlichen Befolgungsgrad : in Vorarlberg 
60- 80% auf Grund schärferer Verkehrskontrollen 
in der Bundesrepublik Deutschland nur 40%. 
Daraus sieht man die hohe Bedeutung von 
konsequenten Verkehrskontrollen! 

2. Eine Verminderung des Verkehrslärms um 
3 dB (A) 

3. Hebung der Verkehrssicherheit: 

31 % weniger Tote' 
10% weniger Verletzte 
11 % weniger Verkehrsunfälle mit Personenscha

den 
11 % weniger Verkehrsunfälle mit Sachschaden. 

Noch selten war im Verkehrsbereich die 
Sinnhaftigkeit einer Maßnahme so gut dokumen
tiert wie bei der Reduzierung der Tempolimits. 

Die bereits im Dezember 1992 in einem 
Verfassungsgerichtshofbeschluß bezüglich der 
Tempo-80-Verordnung der Tiroler Landesregie
rung geäußerten Bedenken sind so schwerwiegend, 
daß mit einer Aufhebung gerechnet werden muß. 
Der § 43 der StVO erlaubt den Behörden nur für 
bestimmte Straßen unter speziellen V or;mssetzun
gen wie Sicherheits- und Umweltgefährdung eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung zu verordnen .. 

Genau diese Vorgangsweise sollte umgekehrt 
werden: generelles Tempo 80 auf Bundesstraßen 
und Tempo 100 auf Autobahnen; nur in speziellen 
Situationen soll die Behörde höhere Geschwindig-
keiten verordnen können. . 

Der Verkehrs ausschluß hat die erwähnten 
Gegenstände in seiner Sitzung am 28, April 1993 
erstmals in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, zur Vorbehandlung derselben 
einen Unterausschuß einzusetzen, dem von der 
Sozialdemokratischen Partei Österreichs die Abge
ordneten Anton G aal, Franz H ums, Emmerich 
S c h wem lei n, Winfried Sei d i n ger und 
Robert S t r 0 b I, von der Österreichischen V olks
partei die Abgeordneten Felix Be r g s man n, Josef 
K i rchkn 0 p f, Mag. Helmut Ku ka c ka und 
Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lu k e sc h, von der Freiheit
lichen Partei Österreichs die Abgeordneten Hans 
S c h ö II und Peter R 0 sen s tin g I und von den 
Grünen der Abgeordnete Rudolf Ans c hob e r 
angehörten. 

Zum Obmann wurde der Abgeordnete Franz 
H ums, zum Obmannstellvertreter der Abgeord
nete Mag. Helmut Ku k a c k a und zum Schrift
führer der Abgeordnete Peter R 0 sen s tin g I 
gewählt. 

Der Unterausschuß hat die Vorlagen nach einer 
konstituierenden Sitzung am 28. April 1994 in 
Arbeitssitzungen am 11. und 31. Mai sowie am 
9. Juni 1994 der Vorbehandlung unterzogen. 

In den Sitzungen am 11. und 31. Mai wurden 
Dipl.-Ing. Bernhard Eng I e der, Kammer für 
Arbeiter und Angestellte für Wien; Dr. Rudolf 
Hell a r bzw; Dipl.-Ing. Diether W I a k a, ARBÖ; 
Dkfm. Franz Bog n e r, Kuratorium für Verkehrs
sicherheit; Dr. Hugo Hau p f lei s c h, ÖAMTC; 
Dipl.-Ing. Roderich Re gl e r, Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft; Dr. Erich R i h s, Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung; Oberst 
Günter Kuh n, Heereskraftfahrschule,- Baden; 
Werner Radakovits; und Dipl.-Ing. Wolfgang 
Rau h, Verkehrsclub Österreich (VCÖ) als 
Experten gehört. 

Der Unterausschuß konnte ein Einvernehmen 
über die ihm übertragenen Gegenstände nicht 
erzielen. 
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Der Verkehrs ausschuß hat den vom Abge
ordneten Franz H ums erstatteten Bericht des 
Unterausschusses in seiner Sitzung am 9. Juni 1994 
entgegengenommen. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abge
ordneten Peter R 0 sen s tin g 1, Mag. Helmut 
Kukacka, Rudolf Anschober, Emmerich 
Schwemlein, Hans Schöll, Dipl.-Vw. Dr. 
Dieter Lu k e s c h sowie der Ausschußobmann 
Franz H ums und der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr Mag. Viktor 
K I i m a beteiligten, wurde die Regierungsvorlage 
1580 der Beilagen unter Berücksichtigung eines 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Franz 
Hums und Mag. Helmut Kukacka mit 
Mehrheit angenommen. 

Abänderungsanträge der Abgeordneten Peter 
R 0 sen s tin g I und Hans S c h ö 11 fanden nicht 
die Mehrheit des Ausschusses. 

Weiters beschloß der Ausschuß auf Antrag der 
Abgeordneten Mag. Helmut Ku k a c k a, Franz 
Hums, Rudolf Anschober und Peter 
R 0 sen s tin g I einstimmig, dem Nationalrat 
einen Entschließungsantrag betreffend Erarbeitung 
einheitlicher Fahrradbestimmungen vorzulegen. 

Der Ausschuß beschloß nachstehende Feststel
lungen: 

Zu § 2 Abs. 1 Z 7 a: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß über die 
Kennzeichnung und Markierung von Mehrzweck
streifen entsprechende technische Normen auszu
arbeiten und in der Bodenmarkierungsverordnung 
festzulegen sind. 

Zu § 5 Abs. 8: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß durch die 
Verpflichtung des Arztes zur Blutabnahme auf 
Grund einer Aufforderung einer Privatperson die 
vom Gesetzgeber nunmehr festgelegte Gleichwer
tigkeit zwischen der Messung des Alkoholgehaltes 
in der Atemluft einerseits und jener im Blut 
andererseits nicht, in Zweifel gezogen wird. 

Zu § 5 a Abs. 3: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß im Rahmen 
eines Erlasses des Bundesministeriums für Inneres 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr besonders auf 
die Rechte des Kontrollierten, die sich aus der 
Richtlinienverordnung des Bundesministers für. 
Inneres ergeben, hingewiesen werden soll. 

Zu § 9 Abs. 2: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß in der 
BodenmarkierungsverordnUng auch festgelegt wird, 
wie Radfahrerüberfahrten angelegt werden. müssen, 
um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 

Zu § 17 Abs. 2a: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß unter 
Vorbeifahren an einem Fahrzeug, so wie bereits 
in § 17 Abs. 3, nur in der Fahrtrichtung, in der sich 
das Fahrzeug befindet, gemeint sein kann. 

Zu § 19 Abs. 6 a: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß ein Verlassen 
einer Radfahranlage auch dann vorliegt, wenn die 
Radfahranlage endet. Die Behörden werden 
aufgefordert, das Ende emer Radfahranlage 
deutlich zu kennzeichnen. 

Zu § 24 Abs. 3 lit. i: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß die Zeit der 
Legisvakanz von den zuständigen Behörden 
genützt wird, um ausreichende Parkflächen für 
Omnibusse, vor allem im Hinblick auf die 
Erfordernisse des Fremdenverkehrs, zu schaffen. 
Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr ,wird aufgefordert, 1 Jahr nach Inkraft
treten der Bestimmung einen Bericht über die 
Auswirkungen vorzulegen und allenfalls geeignete 
Maßnahmen vorzuschlagen. 

Zu § 24 Abs. Sa: 

Der Ausschuß ersucht die dafür zuständigen 
Länder, daß Personen, die in der Hauskranken
pflege tätig sind, bei der Ausübung dieser Tätigkeit 
von der Gebührenpflicht für das Abstellen ihrer 
Kraftfahrzeuge befreit sind. 

Zu § 42: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß unter 
Lastkraftfahrzeugen nur jene Fahrzeuge zu 
verstehen sind, die geeignet sind, Güter zu 
befördern. Pannenfahrzeuge, Abschleppfahrzeuge, 
die verkehrsbehindernde Fahrzeuge von der Straße 
entfernen und Feuerwehrfahrzeuge sind daher 
nicht von diesen Bestimmungen erfaßt. 

Zu § 42 Abs. 8: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß .das Bundes
ministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
für jene Autobahnstrecken, für die die Voraus
setzungen des 2. Satzes vorliegen, die Geschwin
digkeit durch Verordnung gleichzeitig mit dem 
Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmung entspre
chend erhöhen wird. 

1711 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 24

www.parlament.gv.at



1711 der Beilagen 5 

Zu § 43 Abs. 2a Z2: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß der Begriff 
"Personenkreise" auch juristische Personen mitum
faßt und daß eine solche Verordnung gemeInsam 
mit der nach Z 1 zu erlassen ist. 

Zu § 99 Abs. 2a: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß bei einer 
solchen Verwaltungsübertretung eines Lenkers die 
Behörde jedenfalls auch gegen den Unternehmer, 
der den Lenker zu der Fahrt veranlaßt hat, gemäß 
§ 7 VStG zu ermitteln hat. . 

Zu § 100 Abs. 8: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß mit dieser 
Regelung die Möglichkeit geschaffen wird, daß 
diese Organe sowohl die Verstöße gegen die StVO 
als auch gegen landesgesetzliche Regelungen (zB 
Kurzparkzonen -Gebührenpflicht) ahnden können. 

Dem Ab änderungsantrag der Abgeordneten 
Franz H ums und Mag. Helmut Ku k a c k a, in 
dessen Fassung die Regierungsvorlage beschlossen 
wurde, waren folgende Erläuterungen beigegeben: 

Zu § 5 Abs. 2 Z2: 

Dadurch wird die derzeit geltende Rechtslage 
aufrechterhalten. 

Zu § 9 Abs. 2, 3. Satz: 

Hier wird klargestellt, daß diese Verhaltensvor
schrift für Lenker von Schienenfahrzeugen nicht 
gilt. 

Zu § 20 Abs. 2, 2 a und 4: 

Nunmehr wird klargestellt, daß Geschwindig
keitsbeschränkungen auch global für ein gesamtes 
Orts gebiet verordnet werden können. Es muß 
dabei nicht mehr jede Straßenstrecke einzeln 
untersucht werden, ob die gesetzlichen Voraus
setzungen vorliegen. 

Zu § 23 Abs. 3 a: 

Hier wurden Fahrzeuge des Gästewagen-Gewer
bes in die Bestimmung aufgenommen. 

Zu § 24 Abs. 1 lit. i: 

Hier wurden Kraftfahrzeuge von Handelsver
tretern in die Bestimmung aufgenommen. 

Zu § 42 Abs. 1: 

Das höchste zulässige Gesamtgewicht des 
Anhängers wurde auf 3,5t erhöht. 

Zu § 42 Abs. 6 und 8: 

Hier wurde das Datum des Inkrafttretens der 
Bestimmungen geändert. 

Zu § 46 Abs. 1: 

Die Anhebung der Bauartgeschwindigkeit für 
Motorfahrräder auf 45 km/h macht es erforder
lich, auch die Geschwindigkeitsgrenze, ab der die 
Autobahn benützt werden darf, anzuheben. Auf 
Grund der technischen Entwicklungen (zB Zug
maschinen mit über 50 km/h Bauartgeschwindig
keit) ist es angezeigt, die Benützung erst ab einer 
Bauartgeschwindigkeit von 60 km/h zu ermögli
chen. 

Zu§57Abs.1: 

Randlinien sollen auf den angeführten Straßen 
erst ab einer Fahrbahnbreite von 5,5 mangebracht 
werden. 

Zu § 68 Abs. 1: 

Mit Anhängern, die ausschließlich der Personen
beförderung dienen, können nunmehr auch Rad
fahranlagen benützt werden. Die Textierung wurde 
an die neue Begriffsbestimmung der " Radfahr
anlage" angepaßt, bleibt aber ansonsten inhaltlich 
unverändert. 

Zu § 76 a Abs. 2 Z 2, 3 und 4: 

Zur Erleichterung ihrer Tätigkeit sollen nunmehr 
auch Handelsvertreter Fußgängerzonen zu 
bestimmten Zeiten zur Ausübung ihres Dienstes 
befahren dürfen, wenn die Behörde eine solche 
Ausnahme in der Verordnung vorsieht. 

Zu § 82 Abs. 3 lit. f: 

Die Nutzung der Rückseite für Werbezwecke 
wurde auf Verkehrszeichen und Zeichen, die eIne 
Falschfahrt verhindern sollen, eingeschränkt. 

Zu § 94 d Z 1, 1 a, 1 bund 1 c: 

Die Gemeinde ist im eigenen Wirkungsbereich 
auf Gemeindestraßen nunmehr auch für die 
Erlassung von globalen Geschwindigkeitsbeschrän
kungen für das gesamte Orts gebiet und für alle 
anderen Geschwindigkeitsbeschränkungen zustän
dig. 

Zu § 103 Abs. 2 a und 2 b: 

Der Inkrafttretenstermin dieses Bundesgesetzes 
wurde auf 1. Oktober 1994 geändert. Das Nacht
parkverbot für Omnibusse im Ortsgebiet tritt mit 
1. Jänner 1996 in Kraft. 

2 
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Der Antrag 4971 A der Abgeordneten Mag. 
Thomas Bar müll e r und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrs
ordnung geändert wird, fand nicht die Mehrheit 
des Ausschusses; ebenso blieb der Antrag 5801 
A (E) der Abgeordneten Rudolf Ans c hob e r 
und Genossen betreffend generelles Nachtfahrver
bot in der Minderheit; auch der Antrag 5991 A (E) 
der Abgeordneten Rudolf Ans c hob e rund 
Genossen betreffend generelles Tempolimit 801 
100 fand nicht die Mehrheit des Ausschusses. 

Robert Sigl 

Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratungen stlelt der 
Verkehrsausschuß somit den An t rag, der N atio
nalrat wolle 

1. dem an g e sc h los sen enG e set zen t - ./1 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen; . 

h ß ·/2 2. die bei g e d r u c k teE n t sc li e u n g 
annehmen; 

3. diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1994 06 09 

Franz Hums 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem die Straßenver
kehrsordnung 1960 geändert wird (19. StVO

Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. 
Nr. 159, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 52211993, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 7 l~utet: 

,,7. Radfahrstreifen: ein für den Fahrrad
verkehr bestimmter und besonders gekenn
zeichneter Teil der Fahrbahn, wobei der 
Verlauf durch wiederholte Markierung mit 
Fahrradsymbolen und das Ende durch die 
Schriftzeichenmarkierung "Ende" angezeigt 
wird;" 

2. In § 2 Abs. 1 wird nach der Z 7 folgende 
Z 7 a eingefügt: . 

,,7 a. Me li r z w eck s t r e i fe n: ein Radfahr
streifen oder ein Abs·chnitt eines Radfahr
streifens, der unter besonderer Rücksicht
nahme auf die Radfahrer von anderen 
Fahrzeugen befahren werden darf, wenn 
für diese der links an den Mehrzweck
streifen angrenzende Fahrstreifen nicht 
breit genug ist oder wenn das· Befahre~ 
durch Richtungspfeile auf der Fahrbahn für 
das Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet 
ist." 

3. In § 2 Abs. 1 wird nach der Z 11 a folgende 
Z 11 beingefügt: 

,,11 b. Rad fa h r a n lag e: ein Radfahrstreifen, 
ein Mehrzweckstreifen, ein Radweg, 
Geh- und Radweg oder eine Radfahrer
überfahrt;" 

4. In § 3 erhält die bisherige Wortfolge die 
Absatzbezeichnung ,,(1)". Es wird folgender Abs. 2 
angefügt: 

,,(2) Der Lenker eines Fahrzeuges hat sich 
gegenüber Personen, gegenüber denen der Ver
trauensgrundsatz gemäß Abs. 1 nicht gilt, insbe-

sondere durch Verminderung der Fahrgeschwin
digkeit und durch, Bremsbereitschaft so zu 
verhalten, daß eine Gefährdung dieser Personen 
ausgeschlossen ist." 

5. § 5 Abs. 1 bis 5 lauten: 

,,(1) Wer sich in einem durch Alkohol oder 
Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf 
ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb 
nehmen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 
0,8 g/I (0,8 Promille) oder darüber oder bei einem 
Alkoholgehalt der Atemluft von 0,4 mg/I oder 
darüber gilt der Zustand einer Person jedenfalls als 
von Alkohol beeinträchtigt. 

(2) Organe des amtsärztlichen Dienstes oder 
besonders geschulte und von dei Behörde hiezu 
ermächtigte Organe der Straßenaufsicht sind 
berechtigt, jederzeit die Atemluft von Personen, 
die ein Fahrzeug lenken, in Betrieb nehmen oder 
zu lenken oder in Betrieb zu nehmen versuchen, 
auf Alkoholgehalt zu untersuchen. Sie sind 
außerdem berechtigt, die Atemluft von Personen, 
die verdächtig sind, in einem vermutlich durch 
Alkohol beeinträchtigten Zustand 

1. ein Fahrzeug gelenkt zu haben oder 
2. als Fußgänger einen Verkehrsunfall verur-

sacht zu haben, 
auf Alkoholgehalt zu untersuchen. Wer zu einer 
Untersuchung der Atemluft aufgefordert wird, hat 
sich dieser zu unterziehen. 

(3) Die Untersuchung der Atemluft auf Alko
holgehalt ist mit einem Gerät vorzunehmen, das 
den Alkoholgehalt der Atemluft mißt und entspre
chend anzeigt (Alkomat). 

(4) Die Organe der Straßenaufsicht sind 
berechtigt, Personen, deren Atemluft auf Alkohol
gehalt untersucht werden soll (Abs. 2) zum Zweck 
der Feststellung des Atemalkoholgehaltes zur 
nächstgelegenen Dienststelle, bei der sich ein 
Atemalkoholmeßgerät befindet, zu bringen, sofern 
vermutet werden kann, daß sie sich in einem durch 
Alkohol beeinträchtigten Zustand befinden oder 
zur Zeit des Lenkens befunden haben. 
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8 1711 der Beilagen 

(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind weiters 
berechtigt, Personen, von denen vermutet werden 
kann, daß sie ·sich in einem durch Alkohol 
beeinträchtigten Zustand befinden, zum Zweck 
der Feststellung des Grades der Beeinträchtigung 
durch Alkohol zu einem im öffentlichen Sanitäts
dienst stehenden oder bei einer Bundespolizeibe
hörde tätigen Arzt zu bringen, sofern eine 
Untersuchung gemäß Abs. 2 

1. keinen den gesetzlichen Grenzwert gemäß 
Abs. 1 übersteigenden Alkoholgehalt ergeben 
hat oder 

2. aus in der Person des Probanden gelegenen 
Gründen nicht möglich war. 

Wer Zum Zweck der Feststellung des Grades der 
Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem Arzt 
gebracht wird, hat sich einer Untersuchung durch 
diesen zu unterziehen." 

6. (Verfassungsbestimmung) § 5 Abs. 6 lautet: 

,,(6) (Verfassungsbestimmung) An Personen, die 
gemäß Abs. 5 Z 2 zu einem ArZt gebracht werden 
und die verdächtig sind, sich in einem durch 
Alkohol beeinträchtigten Zustand zu befinden, ist 
eine Blutabnahme zum Zweck der Bestimmung des 
Blutalkoholgehaltes vorzunehmen; die Betroffenen 
haben diese Blutabnahme vornehmen zu lassen." 

7. § 5 Abs. 7 und 8 lauten: 

,,(7) Zum Zweck einer Blutabnahme sind die 
Organe der Straßenaufsicht berechtigt, den 
Betroffenen (Abs. 6) zum diensthabenden Arzt 
einer öffentlichen Krankenanstalt zu bringen. 
Dieser hat· eine Blutabnahme zum Zweck der 
Bestimmung des Blutalkoholgehaltes vorzunehmen. 

(8) Ein bei einer öffentlichen Krankenanstalt 
diensthabender Arzt hat eine Blutabnahme zum 
Zweck der Bestimmung des Blutalkoholgehaltes 
vorzunehmen, wenn eine Person dies verlangt und 
angibt, bei ihr habe eine Untersuchung nach § 5 
Abs. 2 eine Alkoholbeeinträchtigung ergeben. Der 
Arzt hat die Blutprobe der nächstgelegenen 
Polizei- oder Gendarmeriedienststelle ohne unnö
tigen Aufschub zu übermitteln und dieser Namen, 
Geburtsdatum und Adresse des Probanden sowie 
den Zeitpunkt der Blutabnahme bekanntzugeben." 

7 a. § 5 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Die Bestimmungen des Abs. 5 gelten auch 
für Personen, von' denen vermutet werden kann, 
daß sie sich in einem durch Suchtgift beein
trächtigten Zustand befinden; wer zum Arzt 
gebracht wird, hat sich der Untersuchung zu 
unterziehen. " 

8. § 5 Abs. 10 und 11 entfallen. 

9. Nach § 5 werden folgende §§ 5 a und 5 b 
eingefügt: 

,,§ 5 a. (1) (Grundsatzbestimmung) Der Rechts
träger einer öffentlichen Krankenanstalt hat dem 
diensthabenden Arzt die für eine Blutabnahme 
gemäß § 5 Abs. 7 und 8 erforderlichen Einrichtun
gen der Anstalt zur Verfügung zu stellen. Die 
Ausführungsgesetze der Länder sind binnen sechs 
Monaten zu erlassen. 

(2) Ist bei einer Untersuchung nach § 5 Abs. 2, 
5, 6, 7 oder 8 eine Alkoholbeeinträchtigung 
festgestellt worden, so sind die Kosten der 
Untersuchung vom Untersuchten zu tragen. 
Dasselbe gilt im Falle der Feststellung einer 
Suchtgiftbeeinträchtigung. Die Kosten der Unter
suchung sind nach den Bestimmungen des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBI. Nr. 136, 
vorzuschreiben. 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffent
liche Wirtschaft und Verkehr unter Bedachtnahme 
auf den Zweck der Untersuchung nach § 5 Abs. 2 
sowie zur Gewährleistung ihrer zweckmäßigen 
Durchführung die persönlichen Voraussetzungen 
der hiefür zu ermächtigenden Organe der Straßen
aufsicht, einschließlich die Art ihrer Schulung 
sowie, unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und Technik, die für eine 
Untersuchung der Atemluft geeigneten Geräte 
durch Ver>;>rdnung zu bestimmen. 

§ 5 b. Die Organe der Straßenaufsicht sind. 
berechtigt, Personen, die sich offenbar in einem 
durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten 
Zustand befinden (§ 5 Abs. 1), an der Lenkung 
oder Inbetriebnahme eines Fahrzeuges zu hindern. 
Zu diesem Zweck sind, falls erforderlich, je nach 
Lage des Falles und Art des Fahrzeuges, Zwangs
maßnahmen, wie etwa Abnahme der Fahrzeug
schlüssel, Absperren oder Einstellen des Fahrzeuges 
u. dgl., anzuwenden. Solche Zwangsmaßnahmen 
sind unverzüglich aufzuheben, wenn bei der 
Person, gegen die sie angewendet worden sind, 
der durch Alkohol oder Suchtgift . beeinträchtigte 
Zustand nicht mehr gegeben und ihr auch nicht ein 
zum Lenken des betreffenden Fahrzeuges allenfalls 
nötiger Führerschein nach den kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften abgenommen ist oder wenn eine 
andere Person, bei der keine Hinderungsgründe 
gegeben sind, beabsichtigt, das Fahrzeug in Betrieb 
zu nehmen und zu lenken." 

10. § 7 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat, sofern 
sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, 
so weit rechts zu fahren, wie ihm dies unter 
Bedachtnahme auf die Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs zumutbar und dies ohne Gefährdung, 
Behinderung oder Belästigung anderer Straßen
benützer, ohne eigene Gefährdung und ohne 
Beschädigung von Sachen möglich ist. Gleise von 
Schienenfahrzeugen, die an beiden Rändern der 
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Fahrbahn liegen, dürfen jedoch nicht in der 
Längsrichtung befahren werden, wenn der übrige 
Teil der Fahrbahn genügend Platz bietet." 

11. § 7 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Auf Straßen mit wenigstens zwei Fahr
streifen für die betreffende Fahrtrichtung darf, 
wenn es die Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, der Lenker eines Kraftfahr
zeuges neben einem anderen Fahrzeug fahren. Er 
darf hiebei, außer auf Einbahnstraßen, die Fahr
bahnmitte nicht überfahren. Die Lenker nebenein
ander fahrender Fahrzeuge dürfen beim Wechsel 
des Fahrstreifens den übrigen Verkehr weder 
gefährden noch behindern." 

12. § 7 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Einbahnstraßen dürfen nur in der durch das 
Hinweiszeichen nach § 53 Abs. 1 Z 10 angezeigten 
Fahrtrichtung befahren werden. Dies gilt nicht für 
bestimmte Gruppen von Straßenbenützern, die 
hievon durch Verordnung ausgenommen werden, 
und für Radfahrer in solchen Einbahnstraßen, die 
zugleich Wohnstraßen im Sinne des § 76 b sind. 
Außer in Wohnstraßen sind in diesen Fällen Leit
oder Sperrlinien zur Trennung der entgegen der 
Einbahnstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer vom 
übrigen Fahrzeugverkehr anzubringen, sofern die 
Sicherheit oder die Flüssigkeit des Verkehrs dies 
erfordern." 

13. § 8 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Benützung von Gehsteigen, Gehwegen 
und Schutz inseln mit Fahrzeugen aller Art und die 
Benützung von Radfahranlagen mit Fahrzeugen, 
die keine Fahrräder sind, insbesondere mit Motor
fahrrädern, ist verboten. Dieses Verbot gilt nicht 

1. für das Überqueren von Gehsteigen, Geh
wegen und Radfahranlagen mit Fahrzeugen 
auf den hiefür vorgesehenen Stellen, 

2. für das Befahren von Mehrzweckstreifen mit 
Fahrzeugen, für welche der links an den 
Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen 
nicht breit genug ist oder wenn das Befahren 
durch Richtungspfeile auf der Fahrbahn für 
das Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet 
ist, wenn dadurch Radfahrer weder gefährdet 
noch behindert werden, sowie 

3. für Arbeitsfahrten mit Fahrzeugen oder 
Arbeitsmaschinen, die nicht mehr als 
1 500 kg Gesamtgewicht haben und für die 
Schneeräumung, die Streuung, die Reinigung 
oder Pflege verwendet werden." 

14. § 9 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Lenker eines Fahrzeuges, das kein 
Schienenfahrzeug ist, hat einem Fußgänger, der 
sich auf einem Schutzweg befindet oder diesen 
erkennbar benützen will, das unbehinderte und 
ungefährdete Überquerender Fahrbahn zu ermög
lichen. Zu diesem Zweck darf sich der Lenker 

eines solchen Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit 
einer solchen Geschwindigkeit nähern, daß er das 
Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten kann, und 
er hat, falls . erforderlich, vor dem Schutzweg 
anzuhalten. In gleicher Weise hat sich der Lenker 
eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, 
vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten, um 
einem Radfahrer, der sich auf einer solchen 
Radfahrerüberfahrt befindet oder diese erkennbar 
benützen will, das ungefährdete Überqueren der 
Fahrbahn zu ermöglichen." 

15. In § 9 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Im Fall des § 55 Abs. 6 2. Satz haben sich 
die Verkehrsteilnehmer ausschließlich entsprechend 
den vorübergehend geltenden Bodenmarkierungen 
zu verhalten." 

16. In § 13 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,,(2 a) Auf Kreuzungen mehrstreifiger Fahr
bahnen ist der Fahrstreifen, der vor dem Einbiegen 
befahren wurde, auch beim Einbiegen zu benützen. 
Der Lenker eines Fahrzeuges darf den Fahrstreifen 
wechseln, wenn er sich überzeugt hat, daß dies 
ohne Gefährdung oder Behinderung anderer 
Straßenbenützer möglich ist." 

17. § 16 Abs. 1 lit. d lautet: 

"d) auf Und unmittelbar vor Schutzwegen und 
Radfahrerüberfahrten, sofern der Verkehr in 
einem solchen Bereich nicht durch Arm- öder 
Lichtzeichen geregelt wird." 

18. § 17 Abs .. 2 lautet: 

,,(2) Der Lenker eines Fahrzeuges darf an einem 
in einer Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug 
oder an einem Omnibus des Schienenersatzver
kehrs oder des Kraftfahrlinienverkehrs auf der 
Seite, die für das Ein- oder Aussteigen bestimmt ist, 
nur in Schrittgeschwindigkeit und in einem der 
Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen 
Abstand vom Schienenfahrzeug oder Omnibus 
vorbeifahren. Ein- oder aussteigende Personen 
dürfen hiebei weder gefährdet noch behindert 
werden; wenn es ihre Sicherheit erfordert, ist 
anzuhalten. " 

19. In § 17 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,,(2 a) Das Vorbeifahren an einem Fahrzeug, an 
dem hinten eine gelbrote Tafel mit der bildlichen 
Darstellung von Kindern angebracht ist, und bei 
dem die Alarmblinkanlage und gelbrote Warn
leuchten eingeschaltet sind, ist verboten. Die 
näheren Bestimmungen über das Aussehen und 
die Abmessungen der Tafel sind durch Verordnung 
des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr zu erlassen." 

20. § 17 Abs. 3 lautet: 
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,,(3) Das Vorbeifahren an Fahrzeugen, die vor 
einem Schutzweg anhalten, um Fußgängern das 
Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, sowie 
an Fahrzeugen, die vor einer Radfahreruberfahrt 
anhalten, um Radfahrern das Benützen der 
Radfahrerüberfahrt zu ermöglichen, ist verboten.". 

21. § 18 Abs. 3 lautet: 

"(3) Müssen die Lenker hintereinanderfahrender 
Fahrzeuge anhalten und reicht die Reihe der 
anhaltenden Fahrzeuge auf dem betreffenden 
Fahrstreifen bis zu einer Querstraße, einem 
Schutzweg, einer Radfahreruberfahrt oder einer 
die Fahrbahn querenden Gleisanlage zuruck, so 
haben die Lenker weiterer auf demselben Fahr
streifen herannahender Fahrzeuge so anzuhalten, 
daß der Verkehr auf der Querstraße, dem 
Schutzweg, der Radfahreruberfahrt oder Gleis
anlage nicht behindert wird." 

22. In § 19 erhält der Abs. 6 a die Absatzbe
zeichnung "(6 b)". Als neuer Abs. 6 a wird 
eingefügt: 

,,(6 a) Radfahrer, die eine Radfahranlage 
verlassen, haben anderen Fahrzeugen im fließen
den Verkehr den Vorrang zu geben." 

22 a. § 20 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Sofern die Behörde nicht gemäß -§ 43 eme 
geringere Höchstgeschwindigkeit erläßt oder eine 
höhere Geschwindigkeit erlaubt, darf der Lenker 
eines Fahrzeuges im Ortsgebiet nicht schneller als 
50 km/h, auf Autobahnen nicht schneller als 
'130 km/h und auf den übrigen Freilandstraßen 
nicht schneller als 100 km/h fahren." 

22 b. In § 20 wird folgender Abs. 2 a eingefügt: 

,,(2 a) Die Behörde kann, abgesehen von den in 
§ 43 geregelten Fällen, durch Verordnung für ein 
gesamtes Orts gebiet eine geringere als die nach 
Abs. 2 zulässige Höchstgeschwindigkeit festlegen, 
sofern dies auf Grund der örtlichen oder verkehrs
mäßigen Gegebenheiten nach dem Stand der 
Wissenschaft zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
oder zur Fernhaltung von Gefahren oder Belä
stigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder 
Schadstoffe und zum Schutz der Bevölkerung oder 
der Umwelt oder aus anderen wichtigen Gründen 
geeignet erscheint. Sofern dadurch der beabsich
tigte Zweck der Verordnung nicht gefährdet wird, 
sind einzelne Straßen, Straßenab-schnitte oder 
Straßen arten vom Geltungsbereich der Verord
nung auszunehmen." 

22. c. § 20 Abs. 4 lautet: 

"(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 werden durch 
die Regelungen nach Abs. 2 bis 3 nicht berührt." 

23. Dem § 22 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

. ,,(3) Der Lenker, der mit einem Kraftfahrzeug 
mit mehr als insgesamt 9 Sitzplätzen ausschließlich 
einen Schülertransport gemäß § 106 Abs. 6 zweiter 
Satz KFG 1967 durchführt, hat dafür zu sorgen, 
daß an diesem Kraftfahrzeug während der Dauer 
der ausschließlichen Verwendung für Schülertrans
porte hinten eine Tafel gemäß § 17 Abs. 2 a 
angebracht ist. In allen anderen Fällen ist die 
Tafel zu entfernen odeF abzudecken. Er hat die 
Alarmblinkanlage und mindestens zwei am Kraft
fahrzeug angebrachte, von hinten sichtbare gelb
rote Warn leuchten einzuschalten, wenn das Kraft
fahrzeug stillsteht und Schüler ein- oder aus
steigen." 

24. § 23 Abs. 2 lautet: 

"(2) Außerhalb von Parkplätzen ist ein Fahr
zeug, sofern sich aus Bodenmarkierungen oder 
Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt, zum 
Halten oder Parken am Rand der Fahrbahn und 
parallel zum Fahrbahnrand aufzustellen. Auf 
Fahrbahnen mit gekennzeichnetem Radfahrstrei
fen, der kein Mehrzweckstreifen ist, dürfen 
Fahrzeuge auch parallel zu diesem aufgestellt 
werden. Einspurige Fahrzeuge sind am Fahrbahn
rand platzsparend aufzustellen. Ist auf Grund von 
Bodenmarkierungen das Aufstellen von Fahrzeugen 
auf Gehsteigen vorgesehen, so dürfen auf diesen 
Flächen nur Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 
von nicht mehr als 3 500 kg aufgestellt werden." 

25. § 23 ·Abs. 3 a lautet: 

,,(3 a) Wenn die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird 
und innerhalb von 50 m ein Halten nach Abs. 2 
nicht möglich ist, darf mit Personen- und 
Kombinationskraftwagen des Taxi-, Mietwagen
und Gästewagen-Gewerbes sowie mit Kranken
transportfahrzeugen neben den nach Abs. 2 
aufgestellten Fahrzeugen zum Aus- oder Einstei
genlassen kurz angehalten werden." 

26. § 24 Abs. 1 lit. c lautet: 

"c) auf Schutzwegen und Radfahreruberfahrten 
und, wenn deren Benützung nicht durch 
Lichtzeichen geregelt ist, 5 m vor dem 
Schutzweg oder der Radfahreruberfahrt aus 
der Sicht des ankommenden Verkehrs," 

27. § 24 Abs. 1 lit. i lautet: 

"i) in Fußgängerzonen. 
1. Während der Zeit, in der eine Ladetätig

keit vorgenommen werden darf, ist das 
Halten für die Dauer einer solchen 
Ladetätigkeit erlaubt. 

2. Während der Zeit, in der das Befahren 
der Fußgängerzone mit Fahrzeugen des 
Taxi-, Mietwagen- oder Gästewagen
Gewerbes oder Fiakern jeweils erlaubt 
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ist, ist das Halten mit solchen Fahrzeugen 
im Zusammenhang mit dem Aus- und 
Einsteigenlassen der Fahrgäste erlaubt. 

3. Mit Fahrzeugen, die nach § 76 a Abs. 2 
Z 3 und 4 und Abs. 5 die Fußgängerzone 
befahren dürfen, ist das Halten und 
Parken für die Dauer der Tätigkeit In 

der Fußgängerzone erlaubt." 

28. § 24 Abs. 3 lit. f lautet: 

"f) in der Zeit des Fahrverbotes gemäß § 42 
Abs. 1 sowie sonst von 22 Uhr bis 6 Uhr im 
Ortsgebiet weniger als 25 m von Häusern 
entfernt, die ausschließlich oder vorwiegend 
Wohnzwecken dienen oder die Krankenan
stalten, Kuranstalten oder Altersheime sind, 
mit Lastkraftwagen, Anhängern und Sattel
zugfahrzeugen mit einem höchsten zulässi
gen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 
3,5 t," 

29. In § 24 Abs. 3 wird nach lit. h der Punkt 
durch einen Beistrich ersetzt und es wird folgende 
lit. i angefügt: 

"i) in der Zeit. von 22 Uhr bis 6 Uhr im 
Ortsgebiet weniger als 25 m von Häusern 
entfernt, die ausschließlich oder vorwiegend 
Wohnzwecken dienen oder die Krankenan
stalten, Kuranstalten oder Altersheime sind, 
mit Omnibussen mit einem höchsten zulässi
gen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t; dies 
gilt nicht für das Parken auf Parkstreifen und 
Parkflächen, die für 'Omnibusse bestimmt 
sind." 

30. In § 24 erhält der Abs. 5 a die Absatzbe
zeichnung ,,(8)". Als neuer Abs. 5 a wird eingefügt: 

,,(5 a) Personen, die im diplomierten ambulanten 
Pflegedienst zur Hauskrankenpflege eingesetzt 
sind, dürfen bei einer Fahrt zur Durchführung 
der Hauskrankenpflege das von ihnen selbst 
gelenkte Fahrzeug für die Dauer der Pflege
leistung auch auf einer Straßenstelle, auf der das 
Halten und Parken verboten ist, abstellen, wenn in 
der unmittelbaren Nähe des Aufenthaltes der 
Pflegeperson kein Platz frei ist, auf dem gehalten 
oder geparkt werden darf, und durch das 
Aufstellen des Fahrzeuges die Sicherheit und 
Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 
Während einer solchen Aufstellung ist das Fahr
zeug mit einer Tafel, welche die Aufschrift "Mobile 
Hauskrankenpflege im Dienst" und das Amtssiegel 

. der Behörde, die diese Tätigkeit genehmigt hat, 
oder in deren Auftrag diese Tätigkeit durchgeführt 
wird, tragen muß, zu kennzeichnen. Außer' in 
diesem Falle ist eine solche Kennzeichnung von 
Fahrzeugen verboten." 

31. In § 24 wird. nach Abs. 5 a folgender 
Abs. 5 beingefügt: 

,,(5 b) Kommandanten von Feuerwehreinheiten, 
die vom zuständigen Landesfeuerwehrverband 
hiezu ermächtigt sind, dürfen bei einer Fahrt zum 
Einsatz das von ihnen selbst gelenkte Fahrzeug für 
die Dauer des Einsatzes auch auf einer Straßen
stelle, auf der das Halten oder Parken verboten ist, 
abstellen, wenn in der unmittelbaren Nähe des 
Einsatzortes kein Platz frei ist, auf dem gehalten 
oder geparkt werden darf, und durch das 
Aufstellen des Fahrzeuges die Sicherheit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Während einer 
solchen Aufstellung ist das Fahrzeug mit einer 
Tafel, welche die Aufschrift "Feuerwehr" und das 
Dienstsiegel des Landesfeuerwehrverbandes tragen 
muß, zu kennzeichnen. Außer in diesem Falle ist 
eine solche Kennzeichnung von Fahrzeugen 
verboten." 

32. § 26 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Organe der Straßenaufsicht, die auf einer 
Kreuzung den Verkehr durch Arm- oder Licht
zeichen regeln, haben Einsatzfahrzeugen "Freie 
Fahrt" zu geben. Die Lenker von Einsatzfahr
zeugen dürfen auch bei rotem Licht in eine 
Kreuzung einfahren, wenn sie vorher angehalten 
und sich überzeugt haben, daß sie hiebei nicht 
Menschen gefährden oder Sachen beschädigen. 
Einbahnstraßen und Richtungsfahrbahnen dürfen 
sie in der Gegenrichtung nur befahren, wenn der 
Einsatzort anders nicht oder nicht in der gebotenen 
Zeit erreichbar ist oder wenn Ausnahmen für 
andere Kraftfahrzeuge oder Fuhrwerke bestehen." 

33. § 26 a Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Die Lenker von Fahrzeugen des öffentli
chen Sicherheitsdienstes sind bei Fahrten, soweit 
dies für die ordnungsgemäße Ausübung des 
Dienstes erforderlich ist, an Halte- und Park" 
verbote, an Fahrverbote gemäß § 52 lit. a Z 1, 
Z 6 a, Z 6 b, Z 6 c, Z 6 d, Z 7 a, Z 7 b, Z 8 a, 
Z 8 bund Z 8 c und an die Verbote bezüglich des 
Zufahrens zum linken Fahrbahnrand nicht gebun
den. Sie dürfen auch Fahrstreifen und Straßen für 
Omnibusse benützen. Sie dürfen dabei aber nicht 
Personen gefährden oder Sachen beschädigen." 

34. Nach § 26 a Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Die Lenker von Fahrzeugen, die nach den 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften mit Warnzeichen 
mit blauem Licht und Schallzeichen mit Aufein
anderfolge verschieden hoher Töne ausgestattet 
sind, sind auch außerhalb von Einsatzfahrten an 
die Verbote gemäß § 52 lit. a Z 1 und 2 und die 
Gebote gemäß § 52 lit. b Z 15 nicht gebunden, 
wenn Ausnahmen für andere Kraftfahrzeuge und 
Fuhrwerke bestehen. Sie dürfen auch Fahrstreifen 
und Straßen für Omnibusse benützen." 

35. § 26 a Abs. 4 lautet: 
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,,(4) Die Lenker von Fahrzeugen der Post- und 
Telegraphenverwaltung, von Fahrzeugen der Fern
meldebüros oder von Fahrzeugen, die im Auftrag 

- der Post- und Telegraphenverwaltung fahren, sind 
bei der Beförderung von Postsendungen, bei der 
Instandhaltung von Fernmeldeeinrichtungen sowie 
bei Einsätzen der Funküberwachung an Halte- und 
Parkverbote nicht gebunden, sofern dies der 
Betriebseinsatz erfordert und der übrige Verkehr 
dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird." 

36. § 29 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Vermag der Lenker eines Fahrzeuges zu 
erkennen, daß Kinder die Fahrbahn einzeln oder in 
Gruppen, sei es beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt, 
überqueren oder überqueren wollen, so hat er 
ihnen das unbehinderte und ungefährdete über
queren der Fahrbahn zu ermöglichen und hat zu 
diesem Zweck, falls erforderlich, anzuhalten. Die 
Bestimmungen des § 76 werden dadurch nicht 
berührt." 

37. Dem § 29 a werden folgende Abs. 3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Die Leitung einer Schule kann der Behörde 
geeignete Schüler als Aufsichtspersonen nach 
Abs. 2 (Schülerlotsen) namhaft machen, die diese 
Aufgaben regelmäßig übernehmen. Die Behörde 
hat diesen Schülerlotsen einen Ausweis, aus dem 
ihre Eigenschaft als Aufsichtsperson hervorgeht, 
auszufolgen. 

(4) Die Schülerlotsen sind mit einem geeigneten 
Signalstab sowie mit einer gut wahrnehmbaren 
Schutzausrüstung auszustatten, die sie während der 
Aufsichtstätigkeit zu tragen haben. Der Bundes
minister für. Inneres hat durch Verordnung die 
Ausführung, Beschaffenheit, Farbe und sonstige zur 
Wahrnehmbarkeit erforderlichen Eigenschaften des 
Signalstabes und der Schutz ausrüstung sowie den 
Inhalt und die Form des Ausweises zu bestimmen." 

38. § 31 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Es ist verboten, an den in Abs. 1 bezeich
neten Einrichtungen Beschriftungen, bildliche Dar

. stellungen, Anschläge, geschäftliche Anpreisungen 
oder dgl. anzubringen. Dies gilt jedoch nicht für 
das Anbringen von Tabellen für Preise von Taxi
und Ausflugsfahrten unter den in § 96 Abs. 4 
genannten Straßenverkehrszeichen sowie für die 
Nutzung der Rückseite der in Abs. 1 bezeichneten 
Einrichtungen gemäß § 82 Abs. 3 lit. f." 

39. In § 32 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,,(3 a) Die Kosten der Anbringung und 
Erhaltung von Verkehrszeichen zur Festlegung 
von Standplätzen für Fahrzeuge des Platzfuhr
werks-Gewerbes, des Ausflugswagen-(Stadtrund
fahrten-)Gewerbes und für Fiaker sind vom
Antragsteller zu tragen." 

40. § 37 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Hält ein auf der Fahrbahn stehender 
Verkehrsposten einen Arm senkrecht nach oben, 
so gilt dies als Zeichen für "Halt". Bei diesem 
Zeichen haben die Lenker herannahender Fahr
zeuge vor dem Verkehrsposten anzuhalten. Wird 
dieses Zeichen auf einer Kreuzung gegeben, so 
haben die Lenker herannahender Fahrzeuge vor 
einem Schutzweg, einer Radfahrerüberfahrt oder 
einer Haltelinie, sonst vor der Kreuzung anzu
halten oder, wenn ihnen das Anhalten nicht mehr 
möglich ist, die Kreuzung zu durchfahren. Fahr
zeuglenker, die sich bei diesem Zeichen mit ihren 
Fahrzeugen bereits auf der Kreuzung befinden, 
haben sie so rasch wie dies möglich und erlaubt ist, 
zu verlassen. Beim Einbiegen nach links ist den 
entgegenkommenden geradeausfahrenden sowie 
den entgegenkommenden nach rechts einbiegen
den Fahrzeugen der Vorrang zu geben. Fahrzeuge, 
die von Hauptfahrbahnen kommen, haben den 
Vorrang gegenüber Fahrzeugen, die aus Neben
fahrbahnen kommen." 

41. § 37 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Hält ein auf der Fahrbahn stehender 
Verkehrsposten einen Arm oder beide Arme 
parallel zu den Fahrtrichtungen, so gilt dies als 
Zeichen für "Freie Fahrt" für den Verkehr in 
diesen Fahrtrichtungen. Bei diesem Zeichen haben 
die Lenker von Fahrzeugen in der freigegebenen 
Fahrtrichtung weiterzufahren oder einzubiegen 
(§ 13). Beim Einbiegen dürfen jedoch Fußgänger 
und Radfahrer, welche die Fahrbahn im Sinne der 
für sie geltenden Regelungen überqueren, und die 
Benützer der freigegebenen Fahrbahn nicht behin
dert werden. Beim Einbiegen nach links ist den 
entgegenkommenden geradeausfahrenden sowie 
den entgegenkommenden nach rechts einbiegen
den Fahrzeugen der Vorrang zu geben. Fahrzeuge, 
die von Hauptfahrbahnen kommen, haben den 
Vorrang gegenüber Fahrzeugen, die aus Neben
fahrbahnen kommen." 

42. § 38 Abs. 1 lit. bund c lauten: 

"b) wenn ein Schutzweg oder eine Radfahrer
überfahrt ohne Haltelinie vorhanden ist, vor 
der ersten Querungshilfe (Schutzweg, Rad
fahrerüberfahrt) aus der Sicht des ankom
menden Verkehrs; 

c) wenn eine Kreuzung ohne Schutzweg und 
ohne Haltelinie vorhanden ist, vor der 
Kreuzung," 

43. Dem § 38 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) Für die Fahrstreifensignalisierung sind 
Lichtzeichen mit roten gekreuzten Schrägbalken, 
grün nach unten zeigendem Pfeil und gelb 
blinkendem halb links oder halb rechts nach unten 
zeigendem Pfeil auf nicht leuchtendem Hinter
grund zu verwenden. Solche Zeichen sind für jeden 
Fahrstreifen oberhalb des Fahrstreifens anzubrin-
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gen. Bei Lichtzeichen dieser Art bedeuten rote 
gekreuzte Schrägbalken, daß der betreffende 
Fahrstreifen gesperrt ist, der grün nach unten 
zeigende Pfeil, daß der Verkehr auf dem 
betreffenden Fahrstreifen gestattet ist und der 
gelb blinkende halb links oder halb rechts nach 
unten zeigende Pfeil, daß Fahrzeuglenker den 
betreffenden Fahrstreifen ehestmöglich in der 
angezeigten Richtung verlassen müssen." 

44. § 42 Abs. 1 lautet: 

,,(1) An Samstagen von 15 Uhr bis 24 Uhr und 
an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 
00 Uhr bis 22 Uhr ist das Befahren von Straßen 
mit Lastkraftwagen mit Anhänger verboten, wenn 
das höchste zulässige Gesamtgewicht des Last
krafrwagens oder des Anhängers mehr als 3,5 t 
beträgt; ausgenommen sind die Beförderung von 
Milch sowie unaufschiebbare Fahrten mit Last
krafrwagen des Bundesheeres mit Anhänger." 

45. In § 42 werden nach Abs. 2 folgende 
Abs. 2 a und 2 beingefügt: 

,,(2a) Von. den in Abs. 1 und 2 angeführten 
Verboten sind Fahrten ausgenommen, die aus
schließlich im Rahmen des Kombinierten Verkehrs 
(§ 2 Z 40 KFG 1967) innerhalb eines Umkreises 
mit einem Radius von 65 km von den durch 
Verordnung gemäß Abs. 2 b festgelegten Be- oder 
Entladebahnhöfen durchgeführt werden. 

(2 b) Der Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr hat die Be- und Entladebahn
höfe gemäß § 2 a unter Bedachtnahme auf die 
technischen Anforderungen für den Kombinierten 
Verkehr mit Verordnung festzusetzeh. " 

46. § 42 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Zur Verhinderung von übertretungen der in 
Abs',1 und 2 angeführten Verbote sowie einer 
Verordnung nach Abs. 5 ist, falls erforderlich, ein 
für eine Fahrt mit dem betreffenden Fahrzeug 
nötiges Dokument abzunehmen oder eine der im 
§ 5 b angeführten Zwangsmaßnahmen anzuwen
den. Die getroffene Maßnahme ist mit Ablauf der 
im Abs. 1 oder der in einer Verordnung nach 
Abs. 5 angeführten Zeit aufzuheben." 

47. Dem § 42 werden folgende Abs. 6 bis 10 
angefügt: 

,,(6) Ab 1. Jänner 1995 ist das Fahren mit 
Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t in der Zeit von 
22 Uhr bis 5 Uhr verboten. Ausgenommen von 
diesem Fahrverbot sind Fahrten 

a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes, 
b) mit Fahrzeugeri des Bundesheeres, die zur 

Aufrechterhaltung des militärischen Dienst
betriebes unumgänglich sind und 

c) mit lärmarmen Kraftfahrzeugen, bei denen 
eine Bestätigung nach § 8 b Abs. 4 KDV 
1967 mitgeführt wird. 

(7) Der Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr kann durch Verordnung 
bestimmte Straßen oder Straßenstrecken vom 
Verbot gemäß Abs. 6 ausnehmen, soweit dies zur 
Förderung oder Erleichterung des Kombinierten 
Verkehrs notwendig ist. 

(8) Ab 1, Jänner 1995 dürfen Lastkraftfahrzeuge 
mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7,5 t in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr 
nicht schneller als 60 km/h fahren. Die Behörde 
hat für bestimmte Gebiete, Straßen oder Straßen
strecken durch Verordnung diese erlaubte Höchst
geschwindigkeit zu erhöhen, sofern dadurch nicht 
der Schutz der Bevölkerung vor Lärm beein
trächtigt wird. 

(9) Für die Kundmachung von Verordnungen 
gemäß Abs. 7 und 8 gilt § 44 sinngemäß. 

(10) RechtsVorschriften, mit denen weitergehen
de Fahrverbote oder Geschwindigkeitsbeschrän
kungen angeordnet werden, bleiben unberührt." 

48. § 43 Abs. 2 a und 2 blauten: 

,,(2 a) 
.1. Um Erschwernisse für die Wohnbevölkerung 

auszugleichen, die durch Verkehrsbeschrän
kungen hervorgerufen werden, kann die 
Behörde durch -Verordnung Gebiete bestim
men, deren Bewohner die Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich unein
geschränktes Parken in - in der Verordnung 
zu bezeichnenden - nahegelegenen Kurz
parkzonen mit Kraftwagen mit einem höch
sten zulässigen Gesamtgewicht von nicht 
mehr als 3 500 kg gemäß § 45 Abs. 4 
beantragen können. 

2. Wenn es in . den nach Z 1 bestimmten 
Gebieten auf Grund der örtlichen Gegeben
heiten möglich ist und eine Notwendigkeit 
dafür besteht, hat die Behörde durch 
Verordnung zu bestimmen, daß auch Ange
hörige bestimmter Personenkreise, die in 
diesen Gebieten ständig ditig sind, die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für 
ein auf das norwendige zeitliche Ausmaß 
eingeschränktes Parken in den in der 
Verordnung nach Z 1 bezeichneten nahege
legenen Kurzparkzonen mit Kraftwagen mit 
einem' höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von nicht mehr als 3 500 kg gemäß § 45 
Abs. 4 a beantragen können, 

(2 b) Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, 
zur Verhinderung von übertretungen der in Abs. 2 
lit. a angeführten Verordnungen, falls' erforderlich, 
ein für eine Fahrt mit dem betreffenden Kraftfahr
zeug nötiges Dokument abzunehmen oder eine der 
im § 5 b angeführten Zwangsmaßnahmen anzu
wenden. Die getroffene Maßnahme ist aufzuheben, 
wenn der Grund für ihre Anordnung weggefallen 
ist." \ 
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49. § 44 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die im § 43 bezeichneten Verordnungen 
sind, sofern sich aus den folgenden Absätzen nichts 
anderes ergibt, durch Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen kundzumachen und treten mit 
deren Anbringung in Kraft. Der Zeitpunkt der 
erfolgten Anbringung ist in einem Aktenvermerk 
(§ 16 AVG) festzuhalten. Parteien im Sinne des § 8 
A VG ist die Einsicht in einen solchen Aktenver
merk und die Abschriftnahme zu gestatten. Als 
Straßenverkehrszeichen zur Kundmachung von im 
§ 43 bezeichneten Verordnungen kommen die 
Vorschriftszeichen sowie die Hinweiszeichen 
"Autobahn", "Ende der Autobahn", "Autostraße", 
"Ende der Autostraße", "Einbahnstraße", "Orts
tafel", "Ortsende", "Internationaler Hauptverkehrs
weg" , "Bundesstraße mit Vorrang", "Bundesstraße 
ohne Vorrang", "Landes- oder Bezirksstraße", 
"Straße für Omnibusse" und "Fahrstreifen für 
Omnibusse" in Betracht. Als Bodenmarkierungen 
zur Kundmachung von im § 43 bezeichneten 
Verordnungen kommen Markierungen, die ein 
Verbot oder Gebot bedeuten, wie etwa Sperrlinien, 
Haltelinien vor Kreuzungen, Richtungspfeile, 
SperrfIächen, Zickzacklinien, Schutzwegmarkierun
gen oder Radfahrerüberfahrtmarkierungen in 
Betracht." 

50. § 44 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Läßt sich der Inhalt einer Verordnung 
(§ 43) des Bundesministers für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr durch Straßenverkehrszeichen 
oder Bodenmarkierungen nicht ausdrücken oder 
bezieht sie sich auf das ganze Bundesgebiet, so 
gelten für die Kundmachung die einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. Das gleiche gilt für 
Verordnungen (§ 43) einer Landesregierung sinn
gemäß." 

51. § 44 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Sonstige Verordnungen, die von einer 
anderen als in Abs. 2 genannten Behörde auf 
Grund des §43 erlassen werden und sich durch 
Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen 
nicht ausdrücken lassen,. werden durch Anschlag 
auf der Amtstafel der Behörde gehörig kundge
macht. Solche Verordnungen treten, sofern darin 
kein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, an dem 
dem Anschlag folgenden zweiten Tag in Kraft. Der 
Tag der Kundmachung ist auf dem Anschlag zu 
vermerken. Der Anschlag ist sechs Wochen auf der 
Amtstafel zu belassen. Der Inhalt der Verordnung 
ist überdies ortsüblich zu verlautbaren." 

52. Dem § 44 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Verordnungen, die vom Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, von einer 
Landesregierung oder von einer Bezirksverwal
tungsbehörde erlassen werden, sind, sofern sie 
nicht anders rechtzeitig und wirksam kundgemacht 

werden können, durch Verlautbarungen in der 
Presse oder im Rundfunk oder im Fernsehen 
kundzumachen. " 

53. § 44 a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Verordnungen nach Abs. 1 treten m'it der 
Anbringung oder Sichtbarmachung der ihnen 
entsprechenden Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen in Kraft. Die Behörde hat 
die Person, Dienststelle oder Unternehmung zu 
bestimmen, welche die Straßenverkehrszeichen 
oder Bodenmarkierungen anzubringen oder sicht
bar zu machen hat. Die Aufstellung oder Sicht
barmachung der Straßenverkehrszeichen oder die 
Anbringung der Bodenmarkierungen , ist der 
Behörde unverzüglich zur Kenntnis zu bringen; 
diese hat den Zeitpunkt der erfolgten Anbringung 
oder Sichtbarmachung in einem Aktenvermerk 
(§ 16 A VG) festzuhalten. " 

54. § 44 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Im Falle der Unaufschiebbarkeit dürfen die 
Organe der Straßenaufsicht, des Straßenerhalters, 
der Feuerwehr oder des Gebrechendienstes öffent
licher Versorgungs- oder Entsorgungsunternehmen 
(zB Gasgebrechendienste) nach Erfordernis eine 
besondere Verkehrsregelung durch Anweisungen 
an die Straßenbenützer oder durch Anbringung 
von Verkehrsampeln oder Signalscheiben veran
lassen oder eine der in § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 und 2 
bezeichneten Maßnahmen durch Anbringung der 
entsprechenden Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen mit der Wirkung treffen, als 
ob die Veranlassung oder Maßnahme von der 
Behörde getroffen worden wäre. Dies gilt insbe
sondere, 

a) wenn ein Elementarereignis bereits eingetre
ten oder nach den örtlich gewonnenen 
Erfahrungen oder nach sonst erheblichen 
Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist, 

b) bei unvorhersehbar aufgetretenen Straßen
oder Baugebrechen u. dgl., 

c) bei unvorhersehbar eingetretenen Ereignis
sen, wie zum Beispiel Brände, Unfälle, 
Ordnungsstörungen u. dgl., die besondere 
Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschränkun
gen oder eine besondere Verkehrsregelung 
(zum Beispiel Einbahnverkehr, abwechseln
der Gegenverkehr, Umleitungen u. dgl.) 
erfordern. " 

55. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In anderen als in Abs. 1 bezeichneten Fällen 
kann die Behörde Ausnahmen von Geboten oder 
Verboten, die für die Benützung der Straßen 
gelten, auf Antrag bewilligen, wenn ein, erhebliches 
persönliches (wie zB auch wegen einer schweren 
Körperbehinderung) oder wirtschaftliches Interesse 
des Antragstellers eine solche Ausnahme erfordert, 
oder wenn sich die ihm gesetzlich oder sonst 
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obliegenden Aufgaben' anders nicht oder nur mit 
besonderen Erschwernissen durchführen ließen und 
weder eine wesentliche Beeinträchtigung von 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver
kehrs, noch wesentliche schädliche Einwirkungen 
auf die Bevölkerung oder die Umwelt durch Lärm, 
Geruch oder Schadstoffe zu erwarten sind." 

56. § 45 Abs. 2 a lautet: 

,,(2 a) Die Behörde hat Ausnahmen von 
Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten 
(§ 42 Abs. 6 und § 43 Abs. 2 lit. a) nur für 
Fahrten zu bewilligen, die ausschließlich der 
Beförderung von Milch, Schlacht- und Stechvieh, 
leicht verderblichen Lebensmitteln, von periodi
schen Druckwerken, unaufschiebbaren Reparatu
ren an Kühlanlagen oder dem Einsatz von 
Fahrzeugen des Straßenerhalters zur Aufrecht
erhaltung des Straßenverkehrs dienen. In allen 
anderen Fällen ist eine Ausnahmebewilligung nur 
zu erteilen, wenn daran ein erhebliches öffentliches 
Interesse besteht. Der Antragsteller hat in beiden 
Fällen glaubhaft zu machen, daß die Fahrt weder 
durch organisatorische Maßnahmen noch durch 
die Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden 
werden kann." 

57. § 45 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Eine Bewilligung kann für die in der 
Verordnung gemäß § 43 Abs. 2 a Z 1 angegebenen 
Kurzparkzonen auf die Dauer von höchstens zwei 
Jahren erteilt werden, wenn der Antragsteller in 
dem gemäß dieser Verordnung umschriebenen 
Gebiet wohnt und dort auch den Mittelpunkt 
seiner Lebensinteressen hat und ein persönliches 
Interesse nachweist, in der Nähe dieses Wohnsitzes 
zu parken und 

1. Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines 
Kraftwagens ist, oder 

2. nachweist, daß ihm ein arbeitgebereigener 
Kraftwagen auch zur Privatnutzung über-
lassen wird." . 

58. In § 45 wird folgender Abs. 4 a eingefügt: 

,,(4 a) Eine Bewilligung kann für die in der 
Verordnung gemäß § 43 Abs. 2 a Z 1 angegebenen 
Kurzparkzonen auf die Dauer von höchstens zwei 
Jahren im notwendigen zeitlichen Ausmaß erteilt 
werden, wenn der Antragsteller zu dem in der 
Verordnung gemäß § 43 Abs. 2 a Z 2 umschriebe
nen Personenkreis gehört und 

1. Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines 
Kraftwagens ist, oder nachweislich einen 
arbeitgebereigenen Kraftwagen beruflich 
benützt, und 

2. entweder die Tätigkeit des Antragstellers 
ohne Bewilligung erheblich erschwert oder 
unmöglich wäre, oder die Erteilung der 
Bewilligung im Interesse der Nahversorgung 
liegt." 

58 a. In § 46 Abs. 1 wird der Wert ,,40 km/h" 
durch den Wert ,,60 km/h" ersetZt. 

- 59. In § 46 Abs. 4 wird nach lit. f der Beistrich 
durch einen Punkt ersetzt, lit. gentfällt. 

60. § 48 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Straßenverkehrszeichen sind auf der 
rechten Straßenseite oder oberhalb der Fahrbahn 
anzubringen, sofern sich aus diesem' Bundesgesetz 
nichts anderes ergibt. Die zusätzliche Anbringung 
an anderen Stellen ist zulässig. Auf Autobahnen 
sind Gefahrenzeichen und Vorschriftszeichen auf 
beiden Seiten oder oberhalb der Fahrbahn 
anzubringen, ausgenommen auf Streckenteilen, 
die in der jeweiligen Fahrtrichtung nur einen 
Fahrstreifen aufweisen." 

61. § 51 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Vorschriftszeichen sind vor der Stelle, 
für die sie gelten, anzubringen. Gilt die Vorschrift 
für eine längere Straßenstrecke, so ist das Ende der 
Strecke durch ein gleiches Zeichen, unter dem eine 
Zusatztafel mit der Aufschrift "ENDE" anzubrin
gen ist, kenntlich zu machen, sofern sich aus den 
Bestimmungen des § 52 nichts anderes ergibt .. 
Innerhalb dieser Strecke ist das Zeichen zu 
wiederholen, wenn es die Verkehrssicherheit 
erfordert. Gilt ein überholverbot oder eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Straßen
strecke von mehr als 1 km, so ist bei den 
betreffenden Vorschriftszeichen die Länge der 
Strecke mit einer Zusatztafel nach § 54 Abs. 5 
lit. b' anzugeben, wenn es die Verkehrssicherheit 
erfordert; dies gilt für allfällige Wiederholungs
zeichen sinngemäß." 

62. § 51 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Vorschriftszeichen "Einbiegen verbo
ten" und "Umkehren verboten" sind in angemes
senem Abstand vor der betreffenden Kreuzung, die 
Vorschriftszeichen "Vorrang geben" und "Halt" 
sind im Ortsgebiet höchstens' 1 0 m und auf 
Freilandstraßen höchstens 20 m vor der Kreuzung 
anzubringen. Die äußere Form der Zeichen 
"V orrang geben" und "Halt" muß auch von der 
Rückseite her erkennbar sein." 

63. In § 52 lit. a wird nach Z 7 e folgende Z 7 f 
angefügt: 

. .7 f. .. FAHRVERBOT FÜR OMNIBUSSE" 
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Dieses. Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Omnibussen verboten ist. Eine Gewichtsangabe 
bedeutet, daß das Verbot nur gilt, wenn das 
höchste zulässige Gesamtgewicht des Omnibusses 
das im Zeichen angegebene Gewicht überschreitet. 
Eine Längenangabe bedeutet, daß das Verbot nur 
gilt, wenn die Länge des Omnibusses die im 
Zeichen angegebene Länge überschreitet." 

64. In § 52 lit. a Z 10 a wird die Abbildung 
durch folgende Abbildung ersetzt: 

65. In § 52lit. a Z 10 b wird. die Abbildung 
durch folgende Abbildung ersetzt: 

66. In § 52 lit. a Z 11 a wird die Abbildung 
durch folgende Abbildung ersetzt: 

Zone 
67. § 52 Iit. a Z 11 b samt überschrift lautet: 

,,11 b. "ENDE EINER ZONENBESCHRÄN
KUNG" 

Ein solches Zeichen zeigt das Ende emer 
Zonenbeschränkungan. Es kann auch auf der 
Rückseite des für die Gegenrichtung geltenden 
Zeichens (Z 11 a) angebracht werden." 

68. In § 52 lit. b Z 19 wird die Abbildung durch 
fol!!ende Abbildun!! ersetzt: 

69. § 52 lit. b Z 20 entfällt. 

70. § 52 lit. b Z 22 a samt Überschrift lautet: 

,,22 a. "ENDE EINES GEBOTES" 

Ein roter Querbalken von links unten nach 
rechts oben in den Zeichen nach Z 16, 17, 17 a, 19 
und 22 zeigt das Ende des durch das Zeichen 
ausgedrückten Gebotes an. Ein solches Zeichen 
kann auch auf der Rückseite des für die Gegen
richtung geltenden Zeichens angebracht werden." 

71. In § 53 Abs. 1 Z 13 b lautet der Text unter 
der Abbildung: . 

"Diese Zeichen zeigen im Bereich einer Kreuz
ung die Richtung an, in der ein Ort liegt. Sie 
dürfen auch nur auf der linken Straßenseite 
angebracht . werden, wenn dies eine bessere 
Erkennbarkeit erwarten läßt. Auf den Zeichen 
können auch die Namen mehrerer Orte sowie die 
Entfernungen, die Straßennummern, Symbole und 
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allenfalls Hinweise auf Beschränkungen angegeben 
werden. Ist auf einem solchen Zeichen ein Symbol 
für eine bestimmte Fahrzeugart angebracht, so 
bedeutet dies, daß der Wegweiser nur für 
Fahrzeuge der betreffenden Fahrzeugart gilt." 

72. In § 53 Abs. 1 Z 13 d lautet 'der Text unter 
der Abbildung: 

"Diese Zeichen zeigen im Bereich einer Kreuz
ung die Richtung an, in der bedeutende Ziele 
innerhalb eines Ortsgebietes oder Gebiets- oder 
Landschaftsziele liegen. Ein Zeichen dieser Art und 
Ausführung ist auch zu verwenden, wenn die 
Richtung zu Seilbahnen und Liften angezeigt wird. 
Diese Zeichen dürfen auch nur auf der linken 
Straßenseite angebracht werden, wenn dies eine 
bessere Erkennbarkeit erwarten läßt. Auf den 
Zeichen können auch Symbole und Entfernungen 
angegeben werden. Ist auf einem solchen Zeichen 
ein Symbol für eine bestimmte Fahrzeugart 
angebracht, so bedeutet dies, daß der Wegweiser 
nur für Fahrzeuge der betreffenden Fahrzeugart 
gilt." 

73. In § 53 Abs. 1 Z 24 lautet der Text unter der 
Abbildung: 

"Dieses Zeichen zeigt eine Straße an, die nur 
von Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs, von 
Taxi- und Krankentransportfahrzeugen und bei 
Arbeitsfahrten auch von Fahrzeugen des Straßen
dienstes und der Müllabfuhr benützt werden darf. 
Auf einer Zusatztafel kann angegeben werden, daß 
die betreffende Straße auch mit anderen Fahrzeug
arten (zB Omnibusse des Stadtrundfahrten-Gewer
bes oder einspurige Fahrzeuge) benützt werden 
darf; diese Angaben können auch im weißen Feld 
des Hinweiszeichens angebracht werden, wenn 
dadurch die Erkennbarkeit des Verkehrszeichens 
nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für das 
Zeichen nach Z 25." 

74. In § 54 Abs. 5 lit. f lautet der Text unter der 
Abbildung: 

"Diese Zusatz tafel weist darauf hin, daß das 
Straßenverkehrszeichen bei ~chneelage oder Eis
bildung auf der Fahrbahn zu beachten ist." 

75. In § 54 Abs. 5 lit. g lautet der Text unter der 
Abbildung: 

"Diese Zusatztafel weist darauf hin, daß das 
Straßenverkehrszeichen bei nasser Fahrbahn zu 
beachten ist. Die Symbole der Zusatztafeln nach 
lit. fund g dürfen auch auf einer Zusatztafel 
nebeneinander angebracht werden." 

76. Dem § 54 Abs. 5 wird folgende lit. j 
angefügt: 

"j) 

Absch leppzone 

Eine' solche Zusatztafel unter dem Zeichen 
"Halten und Parken verboten" zeigt eme 
Abschleppzone (§ 89 a Abs. 2 lit. b) an." 

77. § 55 Abs. 4 bis 6 lauten: 

,,(4) Sperrflächen sind als schräge, parallele 
Linien (Schraffen), die durch nichtunterbrochene 
Linien begrenzt sind, auszuführen. Parkverbote 
können mit einer Zickzacklinie kundgemacht 
werden. 

(5) Wenn die Anlage einer Straße entsprechende 
Fahrmanöver zuläßt, kann unmittelbar neben einer 
Sperrlinie eine Leitlinie angebracht werden (§ 9 
Abs. 1). Wenn es die Verkehrsverhältnisse erfor
dern, daß in jeder Fahrtrichtung zumindest zwei 
Fahrstreifen durch Markierung gekennzeichnet 
werden, dann sind zum Trennen der Fahrtrichtun
gen zwei Sperrlinien nebeneinander anzubringen. 

(6) Bodenmarkierungen sind in weißer Farbe 
auszuführen; Zickzacklinien sind jedoch in gelber, 
Kurzparkzonen in blauer Farbe auszuführen. 
Wenn es erforderlich ist, eine durch Bodenmarkie
rungen zum Ausdruck gebrachte Verkehrsregelung 
vorübergehend durch eine andere Regelung zu 
ersetzen, sind die dafür notwendigen Boden
markierungen in einer anderen Farbe auszuführen." 

78. § 55 Abs. 9 entfällt 

79. § 57 lautet: 

,,(1) Zur besseren Kenntlichmachung des Ver
laufes einer Straße können neben der. Fahrbahn 
Leitpflöcke, Leitplanken, Leitbaken, Leitmale, 
Schneestangen u. dgl. angebracht werden. über
dies können, wenn es die Anlageverhältnisse der 
Straße erfordern, zur Sicherung des Straßenver
kehrs Sicherheitsleitschienen, Lauflichtanlagen, 
andere Anlagen zur Abgabe von blinkendem Licht 
oder ähnliche Einrichtungen verwendet werden. 
Solche Einrichtungen sowie Fahrstreifenbegrenzer, 
straßenbauliche Einrichtungen u. dgl. können zur 
Ordnung und Sicherung des Verkehrs, insbeson
dere zur Teilung der Verkehrs einrichtungen, auch 
auf der Fahrbahn vorgesehen werden. Außerhalb 
von Ortsgebieten sind auf Bundes- und Landes
straßen ab einer Fahrbahnbreite von 5,5 m 
Randlinien anzubringen. 
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(2) Leitplanken, Leitbaken und Leitmale sind zur 
besseren Erkennbarkeit mit rückstrahlendem Mate
rial in roter und weißer Farbe auszustatten. 
Lauflichtanlagen und andere Anlagen zur Abgabt; 
von blinkendem Licht haben weißgelbes oder 
gelbes Licht auszustrahlen. Werden die übrigen 
Einrichtungen gemäß Abs. 1 zur besseren Erkenn
barkeit mit rückstrahlendem Material ausgestattet, 
so ist an der rechten Straßenseite im Sinne der 
Fahrtrichtung die Farbe Rot, an der linken die 
Farbe Weiß zu verwenden: Kann an solchen 
Einrichtungen an beiden Seiten vorbeigefahren 
werden, so ist die Farbe Gelb zu verwenden. 
Anstelle des rückstrahlenden Materials kann auch 
eine Lichtquelle in der entsprechenden Farbe 
verwendet werden." 

80. § 58 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 5 
Abs. 1 darf ein Fahrzeug nur lenken, wer sich in 
einer solchen körperlichen und geistigen Verfas
sung befindet, in der er ein Fahrzeug zu 
beherrschen und die beim Lenken eines Fahr
zeuges zu beachtenden Rechtsvorschriften zu 
befolgen' vermag. Sind diese Voraussetzungen 
offenbar nicht gegebeiJ., so sind die Bestimmungen 
des § 5 b sinngemäß anzuwenden." 

81. § 64 Abs. l1autet: 

"(1) Wer auf der Straße sportliche Veranstal
tungen wie Wettlaufen, Wettfahren usw. durch
führen will, bedarf hiezu der Bewilligung der 
Behörde. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, 
wenn die Veranstaltung die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich' 
beeinträchtigt und schädliche Einwirkungen auf 
die Bevölkerung und die Umwelt durch Lärm, 
Geruch oder Schadstoffe nicht zu erwarten sind." 

82. § 64 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Bewilligung ist, wenn es der Schutz der 
Bevölkerung und der Umwelt oder die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erfor
dern, unter Bedingungen oder mit Auflagen zu 
erteilen. Insbesondere kann vorgeschrieben werden, 
daß der Veranstalter und die einzelnen Teilnehmer 
an der Veranstaltung bei einer in Österreich 
zugelassenen Versicherungsanstalt eine Versiche
rung für die gesetzliche Haftpflicht für Personen~ 
und Sachschäden in einer von der Behörde zu 
bestimmenden angemessenen Höhe abzuschließen 
haben." 

83. § 65 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Behörde hat auf Antrag des gesetz
lichen Vertreters des Kindes die Bewilligung nach 
Abs. 1 zu erteilen, wenn das Kind das 
10. Lebensjahr vollendet hat und anzunehmen ist, 
daß es die erforderliche körperliche und geistige 
Eignung sowie Kenntnisse der straßen polizeilichen 
Vorschriften besitzt. Die Bewilligung gilt für das 

ganze Bundesgebiet, sofern nicht der gesetzliche 
Vertreter des Kindes eine örtlich eingeschränkte 
Geltung beantragt hat. Sie ist unter Bedingungen 
und mit Auflagen zu erteilen, wenn dies die 
Verkehrssicherheit erfordert. Die Behörde kann die 
Bewilligung widerrufen, wenn sich die Verkehrs
verhältnisse seit der Erteilung geändert haben oder 
nachträglich zutage tritt, daß das Kind die 
erforderliche körperliche oder geistige Eignung 
nicht besitzt. Über die von ihr erteilte Bewilligung 
hat die Behörde eine Bestätigung, den Radfahr
ausweis, . auszustellen. Inhalt und Form des 
Radfahrausweises hat der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr durch Verord
nung zu bestimmen. Der auf Grund dieser 
Bestimmung gestellte Antrag, die erteilte Bewilli
gung und der ausgestellte Radfahrausweis sind von 
Bundesstempelgebühren befreit." 

84. § 68 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Auf Straßen mit einer Radfahranlage ist mit 
einspurigen Fahrrädern ohne Anhänger die Rad
fahranlage zu benützen. Mit Fahrrädern mit einem 
Anhänger, der ausschließlich zur Personenbeförde
rung bestimmt ist, kann die Radfahranlage benützt 
werden. Mit Fahrrädern mit ein-ern Anhänger, der 
nicht für die Personenbeförderung bestimmt ist, 
und mit mehrspurigen Fahrrädern ist die für den 
übrigen Verkehr bestimmte Fahrbahn zu benützen. 
Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren 
in der Längsrichtung verboten; das Schieben eines 
Fahrrades ist erlaubt. Auf Geh- und Radwegen 
haben sich Radfahrer so zu verhalten, daß 
Fußgänger nicht gefährdet werden." 

85. § 76 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Sind in einer Fußgängerzone Ladetätig
keiten erforderlich, so hat die Behörde in der 
Verordnung nach Abs. 1 nach Maßgabe der 
Erfordernisse die Zeiträume zu bestimmen, inner
halb deren eine Ladetätigkeit vorgenommen 
werden darf. Ferner kann die Behörde in der 
Verordnung nach Abs. 1 nach Maßgabe der 
Erfordernisse und unter Bedachtnahme auf die 
örtlichen Gegebenheiten bestimmen, daß mit 

1. Kraftfahrzeugen des Taxi- und Mietwagen
Gewerbes und Fiakern jeweils zum Zubringen 
oder Abholen von Fahrgästen, 

2. Kraftfahrzeugen des Gästewagen-Gewerbes 
zum Zubringen oder Abholen von Fahrgä~ten 
von Beherbergungsbetrieben, 

3. Fahrrädern und 
4. Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässi

gen Gesamtgewicht bis zu 3 500 kg, die zur 
Ausübung der Tätigkeit als Handelsvertreter 
dienen und die mit einer Tafel mit der 
Aufschrift "Bundes gremium der Handelsver
treter, Kommissionäre und Vermittler" und 
mit dem Amtssiegel des Landesgremiums, 
dem der Handelsvertreter angehört, gekenn
zeichnet sind, 
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die Fußgängerzone dauernd oder zu bestimmten 
Zeiten befahren werden darf." 

86. § 76 a Abs. 5 lautet: 

,,(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 
dürfen Fußgängerzonen 

a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes und der 
Müllabfuhr sowie gegebenenfalls mit Schie
nenfahrzeugen und Omnibussen des Kraft
fahrlinienverkehrs, 

b) mit den Zur Durchführung einer unauf
schiebbaren Reparatur eines unvorhersehbar 
aufgetretenen Gebrechens notwendigen Fahr
zeugen und 

c) mit Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheits
dienstes und der Feuerwehr in Ausübung des 
Dienstes 

befahren werden." 

87. § 80 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Es ist verboten, Vieh auf der Fahrbahn, auf 
Gehwegen, Gehsteigen, Radfahranlagen und auf 
Straßenbanketten lagern zu lassen." 

88. In § 82 Abs. 3 wird nach der lit. e der Punkt. 
durch einen Beistrich ersetzt und als neue lit. f 
angefügt: 

"f) für die Nutzung der Rückseite von V erkehrs
zeichen oder anderen Einrichtungen zur 
Verhindetung von Falschfahrten im Zuge 
von Autobahnabfahrten zu Werbezwecken, 
wenn diese Nutzung nicht der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs entgegensteht und 
die Behörde, die diese Verkehrszeichen oder 
diese Einrichtungen verfügt hat, zustimmt 
und die Gesamtkosten der Anbringung und 
Erhaltung vom Unternehmer getragen wer
den." 

89 .. § 84 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ansonsten sind außerhalb von Ortsgebieten 
Werbungen und Ankündigungen an Straßen 
innerhalb einer Entfernung von 100 m vom 
Fahrbahnrand verboten. Dies gilt jedoch nicht für 
die Nutzung zu Werbezwecken gemäß § 82 Abs. 3 
lit. f." 

90. § 89 a Abs. 2 lit. blautet: 

"b) bei einem Gegenstand (Fahrzeug, Container 
u. dgl.) , der im Bereich eines Halte- und 
Parkverbotes abgestellt ist, das aus Gründen 
der Sicherheit erlassen worden und durch 
das Vorschriftszeichen nach § 52 Z 13 b mit 
einer Zusatztafel "Abschleppzone" (§ 54 
Abs. 5 lit. j) kundgemacht ist." 

91. In § 94 a Abs. 2 wird nach der lit. d der 
Punkt durch einen Beistrich ersetzt, es wird 
folgende lit. e angefügt: 

~,e) zur Hintanhaltung von schweren Verwal
tungsübertretungen, insbesondere so!.chen 
nach § 5, § 99 Abs. 1 und 2 und Uber
schreitungen von erlaubten Höchstgeschwin
digkeiten, oder wenn ein über den Bereich 
einer Bezirksverwaltungsbehörde hinausge
hendes Einschreiten erforderlich ist." 

92. § 94 a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 2 lit. b bis e gilt nicht für den Bereich 
von Bundespolizeibehörden. " 

93. § 94 b Abs. 1 lit. f lautet: 

"f) für die Sicherung des Schulweges (§§ 29 a 
und 97 a)," 

94. § 94 b Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ferner 
Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes für 
Personen, die ihren ordentlichen Wohnsitz im 
örtlichen Wirkungsbereich der Behörde haben 

a) für die Ausstellung eines Gehbehindertenaus
weises nach § 29 b Abs. 4 und 

b) für die Erteilung einer Bewilligung sowie die 
Ausstellung eines Radfahrausweises nach 
§ 65 Abs. 2." 

95. § 94 c Abs. 3 lautet: 

,,(3) Sofern eine Gemeinde über einen Gemein
dewachkörper verfügt, kann ihr die Handhabung 
der Verkehrspolizei (§ 94 b Abs. 1 lit. a) durch 
diesen übertragen werden. Hiebei können alle oder 
nur bestimmte Angelegenheiten der Verkehrspoli
zei hinsichtlich aller oder nur einzelner Straßen 
übertragen werden. Die Ermächtigung der ~bri.g~n 
Organe der Straßenaufsicht, die Verkehrspohzel 1m 
Gemeindegebiet zu handhaben, bleibt unberührt." 

96. § 94 d lauten die Z 1 bis 1 b: 

,,1. die Erlassung von Verordnungen nach § 20 
Abs. 2 a, 

1a. die Bewilligung von Ausnahmen nach § 24 
Abs.8, 

1b. die Bestimmung von Kurzparkzonen 
(§ 25)," 

96 a. Nach § 94 d Z 1 b wird folgende Z 1 c 
eingefügt: 

"lc. die Erlassung einer Verordnung nach § 25 
Abs.5, 

96 b. In § 94 d lautet die Z 4: 

,,4. die Erlassung von Verordnungen nach § 43, 
mit denen Beschränkungen für das Halten 
und Parken, ein Hupverbot oder Geschwin
digkeitsbeschränkungen erlassen werden," 

97. § 94 d Z 20 lautet: 

,,20. die Sicherung des Schulweges (§§ 29 a uhd 
97 a)." 

98. § 95 Abs. 1 lautet: 
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,,(1) Im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde obliegt dieser, soweit in den 
folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, 

a) die Handhabung der Verkehrspolizei (§ 94 b 
lit. a), jedoch nicht auf der Autobahn, 

b) die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts 
(§§ 99 und 100) einschließlich der Führung 
des Verzeichnisses von Bestrafungen (§ 96), 
jedoch nicht die Ausübung des Verwaltungs
strafrechts hinsichtlich Übertretungen der 
Bestimmungen über die Benützung der 
Straße zu verkehrsfremden Zwecken 
(X. Abschnitt), 

c) die Anordnung der Teilnahme am Verkehrs
unterricht und die Durchführung des Ver
kehrsunterrichts (§ 101), 

d) die Schulung und Ermächtigung von Orga
nen der Straßenaufsicht zur Prüfung der 
Atemluft auf Alkoholgehalt sowie überhaupt 
die Handhabung der §§ 5, S a und 5 b, 

e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen 
(§ 59), 

f) die Bewilligung sportlicher Veranstaltungen 
(§ 64), 

g) die Entgegennahme der Anzeigen von 
Umzügen (§ 86), 

h) die Sicherung des Schulweges (§§ 29 a und 
97 a), sofern sich nicht die Zuständigkeit der 
Gemeinde (§ 94 d) ergibt." 

99. Nach § 95 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Im örtlichen Wirkungsbereich der Bundes
polizeidirektion Wien obliegen dieser die in Abs. 1 
lit. abis h genannten Aufgaben, ausgenommen die 
Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes hinsichtlich 
Übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 
und 26 a Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-Übet
wachungsverordnung. " 

100. § 96 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ereignen sich an einer Straßenstelle oder 
-strecke wiederholt Unfälle mit Personen- oder 
Sachschaden, so hat die Behörde unverzüglich -
insbesondere auf Grund von Berichten der Dienst
stellen von Organen der Straßenaufsicht oder 
sonstiger geeigneter Stellen, unter Durchführung 
eines . Lokalaugenscheins, Einholung von Sach
verständigengutachten, Auswertung von Unfallver
zeichnissen u. dgl. - festzustellen, welche Maß
nahmen zur Verhütung weiterer Unfälle ergriffen 
werden können; hiebei ist auf den jeweiligen Stand 
der Wissenschaft und Forschung Bedacht zu 
nehmen. Das Ergebnis dieser Feststellungen ist 
demjenigen, der für die Ergreifung der jeweiligen 
Maßnahme zuständig ist, und der Landesregierung 
mitzuteilen. " 

101. In § 96 werden folgende Abs. 1 a und 1 b 
eingefügt: 

,,(1 a) Als unfallverhütend festgestellte Maß
nahmen sind unverzüglich zu verwirklichen; ist das 
nicht möglich, so hat die Stelle, die für die 
Ergreifung der Maßnahme zuständig ist, der 
feststellenden Behörde und der Landesregierung 
die Umstände mitzuteilen, die diesen Maßnahmen 
entgegenstehen. Ist jedoch die Landesregierung 
oder der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr für die Ergreifung der Maßnahme 
zuständig, so sind die der Maßnahme entgegen
stehenden Umstände in einem Aktenvermerk (§ 16 
A VG) festzuhalten. 

(1 b) Die Landesregierung hat jährlich dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr, sofern dieser nicht selbst für die 
Ergreifung der Maßnahme zuständig ist, zu 
berichten, 

1. an welchen Straßenstellen Unfallhäufungs
steIlen (Abs. 1) aufgetreten sind, 

2. die jeweils als unfallverhütend festgestellten 
Maßnahmen sowie 

3. deren Verwirklichung oder die Gründe, die 
der betreffenden Maßnahme entgegenstehen. 

Spätestens zwei Jahre nach Verwirklichung einer 
Maßnahme ist auch über ihre Auswirkungen zu 
berichten. " 

102. § 96 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Sofern es die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Straßenverkehrs erfordert, hat die 
Behörde zu verfügen, daß bestimmte Arten der 
Straßenbenützung, insbesondere solche, für die 
eine behördliche Bewilligung erforderlich ist, von 
Organen der Straßenaufsicht besonders zu über
wachen sind. Die Behörde hat in regelmäßigen 
Abständen den Einsatz von Organen der Straßen
aufsicht zur besonderen Überwachung der Bestim
mungen des § 42 anzuordnen." 

103. § 96 Abs. 8 entfällt. 

104. § 97 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Organe der Straßenaufsicht, insbeson
dere der Bundesgendarmerie, der Bundessicher
heitswache und im Falle des § 94 c Abs. 1 auch der 
Gemeindewachkörper, haben die Verkehrspolizei 
(§ 94 b Abs. 1 lit. a) zu handhaben und bei der 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
Verwaltungsübertretungen, 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von 
Verwaltungs strafverfahren erforderlich sind, 

c) Anwendung korperlichen Zwanges, soweit er 
gesetzlich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 

Darüber hinaus können Mitglieder emes 
Gemeindewachkörpers mit Zustimmung der 
Gemeinde von der zuständigen Bezirksverwal
tungsbehörde in dem Umfang und unter den 
Voraussetzungen wie die sonstigen Organe der 
Straßenaufsicht zur Mitwirkung bei der Voll-
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ziehung dieses Bundesgesetzes durch die in lit. a 
bis c angeführten Maßnahmen ermächtigt werden. 
In diesem Fall unterstehen die Mitglieder des 
Gemeindewachkörpers in fachlicher Hinsicht der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. " 

105. § 97 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die betrauten Personen sind mit emem 
geeigneten Signalstab sowie mit einer gut wahr
nehmbaren Schutzausrüstung auszustatten, die sie 
während der Verkehrsregelung zu tragen haben. 
Der Bundesminister für Inneres hat durch Verord
nung die Ausführung, Beschaffenheit, Farbe und 
sonstige zur Wahrnehmbarkeit erforderlichen 
Eigenschaften des Signalstabes und der Schutzaus
rüstung sowie den Inhalt und die Form des 
Ausweises zu bestimmet!." 

106. § 98 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Straßenerhalter darf auch ohne 
behördlichen Auftrag Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs (§ 31 Abs. 1) 
anbringen; dies gilt unbeschadet der Bestimmun
gen über unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen 
(§ 44 b), jedoch nicht für die in § 44 Abs. 1 
genannten Straßenverkehrszeichen und Bodenmar
kierungen. Die Behörde kann ihm jedoch, wenn es 
die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, vorschreiben, Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs zu 
entfernen oder an den von ihr zu bestimmenden 
Stellen anzubringen. Die Entfernung der genann
ten Einrichtungen kann die Behörde insbesondere 
verlangen, wenn ihre Anbringung gesetzwidrig 
oder sachlich unrichtig ist." 

107. § 99 Abs. 1 lit. blautet: 

"b) wer sich bei Vorliegen der in § 5 bezeich
neten Voraussetzungen weigert, seine Atem
luft auf Alkoholgehalt untersuchen oder sich 
vorführen zu lassen, oder sich bei Vorliegen 
der bezeichneten Voraussetzungen nicht der 
ärztlichen Untersuchung unterzieht," 

1 0 8. (Verfassungsbestimmung) § 99 Abs. 1 lit. c 
lautet: 

"c) (Verfassungsbestimmung) wer sich bei V or
liegen der im § 5 bezeichneten V oraus
setzungen weigert, sich Blut abnehmen zu 
lassen." 

109. § 99 Abs. 2 lit. c lautet: 

"c)· wer als Lenker eines Fahrzeuges, zB beim 
Überholen, als Wartepflichtiger oder im 
Hinblick auf eine allgemeine oder durch 
Straßenverkehrszeichen kundgemachte 
Geschwindigkeitsbeschränkung, unter beson
ders gefährlichen Verhältnissen oder mit 
besonderer . 'Rücksichtslosigkeit gegenüber 
anderen Straßenbenützern gegen die V or
schriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
V ero~dnungen verstößt, insbesondere Fuß
gänger, die Schutzwege vorschriftsmäßig 
benützen oder Radfahrer, die Radfahrer
überfahrten vorschriftsmäßig benützen, 
gefährdet oder behindert," 

110. In § 99 werden folgende Abs. 2 a und 2 b 
eingefügt: 

,,(2 a)Eine Verwaltungsübertretung begeht und 
ist mit einer Geldstrafe von 3 000 S bis 30 000 S, 
im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von 
48 Stunden bis sechs Wochen zu bestrafen, wer als 
Lenker eines Fahrzeuges gegen die Fahrverbote 
des § 42 oder einer auf Grund des § 42 erlassenen 
Fahrverbotsverordnung verstößt. 

(2 b) Wer als Lenker eines Fahrzeuges die in 
Abs. 2 a genannte Verwaltungsübertretung inner
halb von 2 Stunden ab Beginn des jeweiligen 
Fahrverbotes begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 
10 000 S, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen." 

111. § 99 Abs.3 lit. a lautet: 

"a) wer als Lenker eines Fahrzeuges, als 
Fußgänger, als Reiter oder als Treiber oder 
Führer von Vieh gegen die Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun
gen verstößt und das Verhalten nicht nach 
den Abs. 1, 2, 2 a, 2 b oder 4 zu bestrafen 
ist," 

112. In § 99 Abs. 3 wird nach der lit. i der 
Punkt durch einen Beistrich ersetzt und als neue 
lit. j angefügt: 

"j) wer in anderer als der in lit.a bis h sowie in 
den Abs. 1, 2, 2 a, 2 bund 4 bezeichneten 
Weise Gebote, Verbote oder Beschränkun
gen sowie Auflagen, Bedingungen oder 
Fristen in Bescheiden nicht beachtet." 

113. § 99 Abs. 4 lit. i entfällt. 

114. § 99 Abs. 6 lit. c und d lauten: 

"c) wenn eine in Abs. 2, 2 a, 2 b, 3 oder 4 
bezeichnete Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf
baren Handlung verwirklicht, 

d) wenn durch eine Zuwiderhandlung gegen 
§ 25 Abs. 3 oder gegen eine auf Grund des 
§ 25 Abs. 1 oder 4 erlassene Verordnung 
auch ein abgabenrechtlich strafbarer Tatbe
stand verwirklicht wird." 

115. § 100 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Beim Verdacht einer Übertretung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-
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nungen kann im Sinne des § 37 a VStG als 
vorläufige Sicherheit ein Betrag bis 10 000 S 
festgesetzt werden." 

116. § 100 Abs. 3 a lautet: 

,,(3 a) Ist ein Fahrzeug entgegen den Bestim
mungen des § 8 Abs. 4, § 23 Abs. 1, 2, 2 a, § 24 
Abs. 1 lit. a, d, e, f, i, k, mund n, Abs. 3 lit. a, f 
und 1 abgestellt und auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen, daß bei dem Lenker des 
Fahrzeuges die Strafverfolgung aus in seiner 
Person gelegenen Gründen offenbar unmöglich 
oder wesentlich erschwert sein werde, so können 
die Organe der Straßenaufsicht technische Sperren 
an das Fahrzeug anlegen, um den Lenker am 
Wegfahren zu hindern. Der Lenker ist mit einer an 
jeder Tür, die zum Lenkersitz Zugang gewährt -
wenn dies nicht möglich ist, sonst auf geeignete 
Weise -, anzubringenden Verständigung auf die 
Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne Beschädigung 
in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. Diese 
Verständigung soll in deutscher Sprache sowie in 
jener Sprache gehalten sein, die der Lenker 
vermutlich versteht, und einen Hinweis auf die 
zur Durchführung des Strafverfahrens zuständige 
Behörde enthalten. Eine solche Sperre ist unver
züglich aufzuheben, sobald das gegen den Lenker 
des Fahrzeuges einzuleitende Verfahren abge
schlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist 
oder eine Sicherheit gemäß §§ 37, 37 a VStG 
geleistet wurde. Die eingehobenen Strafgelder 
fließen dem Rechtsträger zu, der den Aufwand 
der Behörde zu tragen hat; er hat sie für 
Anschaffung, Wartung und Einsatz der techni
schen Sperren zu verwenden." 

117. § 100 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Bei einer Verwaltungsübertretung nach § 99 
Abs. 1, 2 oder 2 a finden die Bestimmungen der 
§§ 20, 21 und 50 VStG keine Anwendung." 

118. § 100 Abs. 5 a lautet: 

,,(5 a) Bei übertretungen der Bestimmungen des 
§ 7 Abs. 2 und 5, § 9 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1 
und 2, § 17 Abs. 3, § 19 Abs. 1 bis 7, § 37 Abs. 2 
und 3, § 38 Abs. 2 a, 5 und 7, § 46 Abs. 1 bis 4, 
§ 47, § 52 Z 2, 4 a und 4 c und § 53 Z 10 sowie 
bei mit Meßgeräten festgestellten überschreitungen 
bis 30 km/h einer ziffernmäßig festgesetzten 
erlaubten Höchstgeschwindigkeit können 
sofern in diesen Fällen nicht Umstände im Sinne 
des § 99 Abs. 2 lit. c vorliegen - die Bestimmun
gen des § 50 VStG mit der Maßgabe angewendet 
werden, daß Geldstrafen bis 500 S sofort einge
hoben werden." 

119. § 100 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Eingehobene Strafgelder, ausgenommen 
jene nach Abs. 3 a, sind dem Erhalter jener Straße 
abzuführen, auf der die Verwaltungsübertretung 
begangen worden ist; in Wien" gilt das Land Wien 

als Erhalter jener Straßen, die keine Bundesstraßen 
sind. In Ortsgebieten mit Landes- und Gemeinde
straßen können die eingehobenen Strafgelder 
zwischen Land und Gemeinde auch nach dem 
Verhältnis der Straßenlänge zwischen Landes- und 
Gemeindestraßen aufgeteilt und abgeführt werden, 
sofern zwischen Land und Gemeinde ein diesbe
zügliches Einvernehmen besteht. Sofern sich aus 
den Abs. 8, 9 und 10 nichts anderes ergibt, sind die 
eingehobenen Strafgelder für die Straßenerhaltung 
sowie für die Beschaffung und Erhaltung von 
Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung zu ver
wenden. Im Falle der Verwaltungsübertretung nach 
§ 99 Abs. 4 lit. h gilt als Straßenerhalter der 
Erhalter der Fahrbahn; ist eine solche nicht 
vorhanden, so fließen die Strafgelder dem Träger 
der Sozialhilfe zu, der für den Ort, wo die 
Verwaltungsübertretung begangen worden Ist, 
zuständig ist." 

120. Dem § 100 werden folgende Abs. 8 und 9 
angefügt: 

,,(8) Bestellt ein Land Straßenaufsichtsorgane 
oder ordnet ein Land zum Zwecke der Über
wachung des Verkehrs Personal zur Dienstleistung 
bei einer Bezirksverwaltungsbehörde oder Bundes
polizeib"ehörde ab, so ist der Personal- und 
Sachaufwand für diese Organe aus den Straf
geldern j ener Verwaltungsübertretungen, die von 
diesen Organen wahrgenommen werden, zu 
bestreiten. Dies gilt nur dann, wenn die Bestellung 
oder Abordnung der Organe im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres erfolgt und nur für 
übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 
und 26 a Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-Über
wachungsverordnung. Ein nach Abzug dieses 
Aufwandes verbleibender Rest ist auf die Erhalter 
jener Straßen aufzuteilen, auf denen die den 
eingenommenen Strafgeldern zu Grunde liegenden 
Verwaltungs übertretungen begangen wurden." Die 
Auf teilung hat im Verhältnis jener Beträge zu 
erfolgen, die den Straßenerhaltern ohne Abzug des 
Personal- und Sachaufwandes für diese Organe 
zugeflossen wären. Dieser Rest an Strafgeldern ist 
vorrangig für die Straßenerhaltung und ein danach 
noch verbleibender Rest ~\lr Förderung von 
Investitionen des öffentlichen Nahverkehrs zu 
verwenden. 

(9) Werden Angelegenheiten der Straßenpolizei, 
die bisher von Bundespolizeibehörden vollzogen 

. wurden, auf Bezirksverwaltimgsbehörden rück
übertragen, so sind die im örtlichen Wirkungsbe
reich einer Bezirksverwaltungsbehörde aI1fallenden 
Strafgelder zur Abdeckung des dieser Bezirksver
waltungsbehörde durch die Rückübertragung 
entstehenden Mehraufwandes, mit Ausnahme des 
in Abs. 8 bezeichneten Aufwandes, zu verwenden; 
dabei haben der Bund und das jeweilige Land im 
Verhältnis der ihnen jeweils im Bereich dieser 
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Bezirksverwaltungsbehörde im vorangegangenen 
Kalenderjahr zugeflossenen Strafgelder zur Abdek
kung beizutragen." 

120 a. Dem § 100 wird folgender Abs. 10 
angefügt: 

,,(10) 20 vH der Strafgelder aus jenen Verwal
tungsübertretungen, die von Organen der Bundes
gendarmerieoder Bundessicherheitswache wahr
genommen werden, fließen der Gebietskörperschaft 
zu, die den Aufwand für diese Organe zu tragen 
hat. Dies gilt nicht für Verwaltungsübertretungen 
auf Gemeindestraßen in Gemeinden mit weniger 
als 10 000 Einwohnern. Die Strafgelder sind für 
die Abdeckung des Personal- und Sachaufwandes, 
der aus dem Einsa'tz solcher zusätzlichen Organe 
auf dem Gebiet der Verkehrsüberwachung ent
steht, und für die Beschaffung und Erhaltung von 
Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung zu ver-
wenden." . 

121. Nach § 102 wird folgender § 102 a samt 
überschrift eingefügt: 

" Verweisungen 

§ 102 a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden." 

122. Dem § 103 werden nach Abs. 2 folgende 
Abs. 2 a und 2 bangefügt: 

,,(2 a) Dieses Bundesgesetz, BGBl. Nr ... ./199., 
ausgenommen § 24 Abs. 3 lit. i und § 95, tritt mit 
1. Oktober 1994 in Kraft. Verordnungen auf 

Grund dieser Bestimmungen können bereits ab 
dem der Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 
1. Oktober 1994 in Kraft gesetzt werden. § 24 
Abs. 3 lit. i tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(2 b) Der § 95 dieses Bundesgesetzes, in der 
Fassung BGBI. Nr. .. ./199., tritt in den einzelnen 
Ländern mit dem Inkrafttreten des ihm entspre
chenden Landesgesetzes, frühestens jedoch mit 
1. Oktober 1994 in Kraft. Die Zuständigkeit zur 
AusübuQ.g des Verwaltungs strafrechtes für die bis 
zum Irtkrafttreten des' jeweils entsprechenden 
Landesgesetzes begangenen übertretungen richtet 
sich nach den bisherigen Vorschriften." 

123. Dem § 104 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Straßenverkehrs zeichen und Bodenmarkie
rungen, die den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes in der Fassung der 19. StVO-Novelle, 
BGBI. Nr ... ./199 ., nicht entsprechen, sind bei 
einer allfälligen Neuanbringung, spätestens aber bis 
31. Dezember 2003, durch Straßenverkehrs zeichen 
oder Bodenmarkierungen nach diesem Bundes
gesetz zu ersetzen. Bis dahin sind Straßenverkehrs
zeichen und Bodenmarkierungen nach den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung der 
18. StVO-Novelle, BGBI. Nr. 522/1993, zu 
beachten. Randliniengemäß § 57 Abs. 1 letzter 
Satz sind spätestens bis zum 31. Dezember 2000 
anzubringen. " 

124. (Verfassungsbestimmung) § 105 Abs. 4 
lautet: 
,,( 4 ) (Verfassungsbestimmung) Die Vollziehung der 
§§ 5 Abs. 6 und 99 Abs. 1 lit. c obliegt den 
Landesregierungen. " 
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Entschließung 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird ersucht, unter Einbeziehung der 
dafür in Frage kommenden Interessensvertretungen 
in der Vorbereitung der nächsten StVO-Novelle 
eine bundes einheitliche Festlegung der Ausrü
stungsbestimmungen (zB Brems-, Beleuchtungs
und Warnvorrichtungen, Kindersitze usw.) für 
Fahrräder und Fahrradanhänger, der Bauart von 
Sturzhelmen und deren Kennzeichnung sowie der 
Beförderung von Personen (Kindern) auf mehr
spurigen Fahrrädern und Fahrradanhängern vor
zusehen. Weiters möge auch die Einhaltung der 
Bau- und Ausrüstungsbestimmungen für Fahrräder 
(Fahrradanhänger) und für Radfahrersturzhelme 
durch deren gewerbliche Verkäufer bundesein
heitlich geregelt werden. Die Grundsätze dieser 
Regelungen wären im Gesetz zu verankern, die 
technischen Details in darauf basierenden Verord
nungen. 
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